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Liebe Leser,

Mit herzlichen Grüßen
aus Kaufering

Ihr
Hubert Gindert

INHALT:

Die Kirche hat keine Divisionen.
Ihr Einfluß auf die Gesellschaft
beruht auf ihrer moralischen
Glaubwürdigkeit. Die katholi-
sche Kirche in Deutschland hat
durch das Verhalten der Bischö-
fe, ausgenommen Erzbischof
Dyba, nach dem Brief des Hl. Va-
ters vom 3. Juni moralischen
Kredit in großem Ausmaß verlo-
ren. Dies speiegelt sich in der
vernichtenden Medienkritik wi-
der. Sie reicht von „fortgesetz-
ter Eiertanz“, „Groteske“,
„Schein-Heiligkeit“, bis „Dop-
pelbödigkeit“ und „Heuchelei“.
Jeder weiß, was der Wille des
Papstes in der Schwangeren-
konfliktberatung ist: Jede mög-
liche Hilfe für die schwangere
Frau, aber keine Mithilfe der
Kirche bei der Tötung un-
geborener Kinder. Die entspre-
chende Textpassage im Papst-
brief lautet: „Entscheidend für
die Wertung des Vorschlags ist
die Frage, ob der am Ende ste-
hende Text weiterhin die Verwen-
dung des Scheins als Zugang zur
Abtreibung gestattet. Wäre dies
der Fall, so stünde er im Wider-
spruch, zu meinem eingangs er-
wähnten Schreiben ... in Zukunft
einen Schein solcher Art nicht
mehr auszustellen“.
Als sich schnell  herausstellte,
daß der Staat den Schein trotz
seines Zusatzes zur Abtreibung
akzeptieren will, hätte jeder mit
dem Sittengesetz und dem Papst
loyale Bischof sofort widerspre-
chen müssen: So habe ich mei-
ne Abstimmung nicht verstan-
den! Die deutschen Bischöfe ha-
ben mit diesen Ungehorsam ihr
Haus nicht auf den „Fels“, son-
dern auf den Treibsand der ver-
öffentlichten Meinung, des ZdK
und jener Verbände gebaut, die
schon lange autonom bestimmen
wollen, was „katholisch“ ist.
Der Sturm mit verheerenden Fol-
gen wird nicht ausbleiben. Der
Sekretär der Bischofskonferenz
Hammerschmidt hat Weihbischof

Laun wegen seiner kritischen
Anmerkungen zum Verhalten der
deutschen Bischöfe als „österrei-
chischen Kleininquisitor“ ab-
qualifiziert. Dieser national-
kirchliche Ausrutscher ist völlig
deplaziert. Den Bischöfen ist
vom Hl. Vater nicht nur eine Di-
özese anvertraut, sie bleiben
immer mitverantwortlich für die
Gesamtkirche. Vor dem Papst-
brief vom 3. Juni wurde auch
vom möglichen Rücktritt einiger
Bischöfe gesprochen, wenn ein
Ausstieg aus der Scheinberatung
verlangt werden sollte. Was wäre
denn so schlimm, wenn Bischö-
fe, die dem Druck des Zeitgei-
stes nicht mehr widerstehen kön-
nen, zurücktreten würden? Mög-
licherweise würde sich dann in
‘Deutschland einiges zum Bes-
seren wenden. Vielleicht würden
dann von Rom anerkannte Er-
neuerungsbewegungen nicht
nur geduldet, sondern sogar
gefördert werden, würde der seit
zehn Jahren geforderte Treueid
auf die Kirche von Professoren,
die Priester ausbilden, endlich
eingefordert werden, würde die
„Instruktion über die Mitarbeit
der Laien am Dienst der Prie-
ster“ beachtet werden, würden
Frauenverbände, die das
Frauenpriestertum trotz der defi-
nitiven Klarstellung des Papstes
öffentlich einfordern, endlich
gebührend in die Schranken ver-
wiesen werden, würde  dem
BDKJ endlich die Anerkennung
als kirchliche Vereinigung entzo-
gen werden, so daß sich eine
neue kirchliche Jugend entfalten
könnte. Jeder weiß, die Bischö-
fe würden mit diesen überfälli-
gen Entscheidungen  in einer
Gefälligkeitsgesellschaft einen
Sturm der Entrüstung auslösen
und im Mittelpunkt grimmigster
Medienkampagnen stehen. Aber
es wäre ein Weg, die Glaubwür-
digkeit und den Handlungsspiel-
raum zurückzugewinnen, ein
Weg, den  glaubens- und kirchen-
treue Katholiken mitgehen könn-
ten und mitgehen müßten.
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Wer Mitte August in Frank-
reich, Italien oder Spani-
en seinen Urlaub ver-

brachte, konnte einen deutlichen
Unterschied feststellen: Das Fest
Mariä Himmelfahrt wird in den la-
teinischen Ländern sehr viel in-
brünstiger und mit viel mehr Freude
begangen als in Deutschland. Die
Erklärung liegt auf der Hand:
Deutschland ist ein vom Protestan-
tismus geprägtes Land, nach der
Vereinigung erst recht. Aber dieser
Hinweis greift zu kurz. Auch in ka-
tholischen Landstrichen, wo dieser
Tag noch als Hochfest empfunden
und gefeiert wird, fragt man selten
nach der tieferen und auch aktuel-
len Bedeutung dieses Marienfestes.
Die dogmatische Wahrheit steht
ausser Zweifel (siehe dazu den er-
frischend klaren Aufsatz von Prof.
G. May, Mit Leib und Seele in den
Himmel aufgenommen, im Juli-Au-
gust-Heft des FELS), aber was kön-
nen die Katholiken aus diesem Fest
in ihren Alltag übertragen? Diese
Frage zielt auf die Begriffe „Him-
mel“ und totales Menschsein („mit
Leib und Seele“). Ihre Übertragung
in das konkrete Leben des Einzel-
nen machen das Ereignis vor knapp
zweitausend Jahren zu einem Fest
für alle in heutiger Zeit.

Der Himmel, wer glaubt an den
Himmel? Nach Umfragen sind es
immerhin mehr als die Hälfte der
Deutschen, die an ein Weiterleben
nach dem Tod glauben. Allerdings
in verschiedenen, nicht immer
christlichen Formen. Hier offenba-
ren sich sowohl eine Informations-
lücke in Glaubensfragen – die Defi-
zite des Religionsunterrichtes treten
zutage – als auch eine Schwäche im
gelebten Glauben. Der Blick geht
nur noch selten über die Diesseitig-
keit hinaus, das Ziel des menschli-
chen Pilgerwegs verliert sich im
Dunst profaner Sorgen und Proble-

Mariä Himmelfahrt – ein Stück aus dem Leben

Eine Nachbetrachtung zum Fest

Von Martine Liminski

me. Auch manche Bischöfe mei-
nen, mehr die Verbundenheit mit
den irdischen Systemen predigen
zu müssen als die Verbindlichkeit
des Glaubens. Das Gewürge um
den Beratungsschein liefert An-
schauung genug.

Was ist der Himmel? Sicher mehr
als das Sternengewölbe, das astro-
nomische  Firmament oder auch nur
eine paradiesische Verheißung. Er ist
der „Ort Gottes“, wie der Katechis-
mus sagt. Was macht diesen Ort aus?
Die kleine Noemie, genannt Mimi,
gerade sieben Jahre alt, soll als
Hausaufgabe aufschreiben, was sie
als Hölle und was sie als Himmel
empfindet. Zur Hölle gehört, wenn
die großen Brüder sie ärgern. Ver-
ständlich. Auch veränderbar. Von
bleibendem Wert ist ihre Definition
des Himmels: „Mimi sein“ (voll ich
sein). Selten haben wir von einem

Vergöttlichung des Menschen

Kind eine so knappe und tiefgründi-
ge Definition dessen erfahren, was
noch kein Ohr gehört und kein Auge
gesehen hat. Überraschend, aber
wahr: Im Himmel sind wir. Dort ist
unser persönliches Sein vollkom-
men, unantastbar, unverrückbar,
ewig. Denn dort sind wir in der An-
schauung Gottes, ist unser Sein so-
zusagen eingehüllt in das göttliche
Sein. Dort bin ich „ich selbst“ in ei-
nem Maß, wie es auf der Erde gar
nicht möglich ist. Dieses höchste
Maß an Erfüllung, das Mystiker wie
der heilige Johannes vom Kreuz als
„endiosamiento“ – als Vergöttli-
chung des Menschen bezeichnen,
das  bedeutet auch höchste Selbster-
füllung, mithin höchstes Glück. Das
macht den Himmel aus.

Die Aufnahme der Gottesmutter
Maria in den Himmel – das ist in
diesem Sinn eigentlich keine Über-

raschung. Sie ist der Mensch, der
sich schon auf der Erde am meisten
mit Gott, mit Christus identifizierte
und identifizieren konnte. Frei von
jeder Sünde trug sie Ihn unter ihrem
Herzen. Sie begleitete Ihn und stand
unter dem Kreuz in der Stunde des
Todes. Diese Kraft brachte anson-
sten nur der junge Johannes auf.
Von der Verkündigung des Engels
bis zu ihrer Himmelfahrt war ihr Le-
ben dem Sohn und seiner Aufgabe
gewidmet. Marias Identifikation mit
dem Erlösungswerk war total und
einzigartig. Einzigartig auch, weil
Gott es wollte und sie deshalb von
der Erbsünde befreite. Da ist es nur
logisch, wenn das Konzil die Ver-
kündigung des Dogmas von der
Aufnahme Mariens aus dem Jahre
1950 mit diesen Worten wiederholt:

„Schließlich wurde die unbefleckte
Jungfrau, von jedem Makel der Erb-
sünde unversehrt bewahrt, nach Voll-
endung des irdischen Lebenslaufs mit
Leib und Seele in die himmlische
Herrlichkeit aufgenommen und....
vom Herrn erhöht, um vollkomme-
ner ihrem Sohn gleichgestaltet zu
sein, dem Herrn über Sünde und
Tod“ (LG, 59).

Von den „Vorleistungen“ Gottes
bei dieser Biographie einmal abge-
sehen – die Befreiung von der Erb-
sünde und konkret die Aufnahme
mit Leib und Seele – hat dieses Le-
ben einen Beispielcharakter, der
sich vor allem in dem Bemühen wi-
derspiegelt, sich mit dem Erlö-
sungswerk zu identifizieren. Hier ist
Maria Vorbild, und „Urbild der Kir-
che“, wie das Konzil auch sagt. Die
Freude über das Leben, das
Magnifikat über die Nähe Gottes
auf diesem Pilgerweg, das Aushal-
ten des Leidens – das führt in den
Himmel. Die Singularität des Ereig-
nisses der Himmelfahrt hat mit der
einzigartigen Rolle zu tun, die Ma-
ria im Erlösungswerk zugedacht
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war und zu der sie ihr „fiat“ gesagt
hat. Das ist nicht wiederholbar.
Nachzuahmen ist aber das Fiat und
dafür hat jeder Mensch seine eige-
nen Orte und Gelegenheiten.

Ist die Himmelfahrt also nur ein
persönliches Erlebnis Mariens?
Nein. Sie ist auch Zeichen des Glau-
bensgeheimnisses, daß Gott die
Menschen trotz allem nicht im
Stich, sondern zu sich kommen
lässt. Der Himmel ist für alle da.
Vermutlich werden sich nicht alle
dafür qualifizieren, aber der Weg ist
offen. Der Mensch muß sich jedoch
zu seinem Fiat durchringen, in sei-
ner persönlichen Situation, in seiner
Zeit, an seinem Ort. Das kann
schmerzlich sein, das kann Leid be-
deuten oder auch Freude. Auf jeden
Fall führt das persönliche Fiat in
diesem Geist der Hingabe Mariens
an den Willen Gottes zur Identifika-
tion mit Gott. Und wenn man die
Parallele zu heute noch genauer
nimmt, dann könnte man auch sa-
gen, daß es für Maria keineswegs
einfach war, in ihrer Situation ein

Festtagsst im-
mung: Bretoni-
sche Frauen in
t y p i s c h e r
Tracht vor ei-
ner Prozession
bei Pont-L’Ab-
bé zu Ehren
der Gottesmut-
ter Maria.

Kind auszutragen und damit die
Verlobung mit Josef aufs Spiel zu
setzen. Unzumutbar hätte gewiss
mancher „Rat“ gelautet. Sie hätte
den Schein bekommen, mit oder
ohne Zusatz. Sie hat das Problem
gemeinsam mit Gott und Josef ge-
löst – und uns dadurch den Himmel
geöffnet.

Das also feiern die Katholiken
auch, wenn sie das Hochfest Mariä
Himmelfahrt begehen: Die Öffnung
des Himmels, die Offenbarmach-
ung der Möglichkeit, daß jeder
Mensch an Gottes Sein teilhaben
kann. Sei es in der Familie, der
Hauskirche, dem kleinen Abbild
der Kirche, wie Papst Johannes Paul
II. sie nennt, sei es in der Gesell-
schaft oder im Beruf. Überall ist das
Fiat möglich, überall kann der
Christ die Lebensfreude Gottes spü-
ren und den Anforderungen der
menschlichen Natur gerecht zu
werden versuchen, damit das Wort
auf fruchtbaren Boden fallen und
tausendfältige Frucht bringen kann,
damit er sich und seine Bestim-

mung, seine Identität erkennen, da-
mit er sich im guten Sinn verwirkli-
chen kann.

Und sie feiern auch die Tatsa-
che, daß es dieses Leben nach dem
Tod mit einem verklärten Leib gibt.
Daraus lässt sich die hohe Achtung
der Kirche vor der Leiblichkeit des
Menschen ableiten. Wir haben kei-
nen Leib, sagt Johannes Paul II.,
„wir sind Leib“. Diesen Körper
entsprechend der Schöpfungs-
ordnung zu sehen und zu behan-
deln – auch das lässt sich aus die-
sem Hochfest ableiten. Feste ak-
tualisieren allgemeine Erkenntnis-
se, sagen uns die Soziologen, Feste
heben allgemeine Überzeugungen
wieder ins Bewußtsein. In diesem
Sinn kann das Fest Mariä Himmel-
fahrt eine durchaus verbindende
und Perspektiven öffnende Funkti-
on auch und gerade für die Chri-
sten von heute erfüllen.

Der Himmel ist keine fromme
Hoffnung jenseits des Lebens. Er
wird greifbar im Hier und Heute.
Selbstfindung, Identitätssuche ist
eine Lebensaufgabe, der Weg der
Identifikation mit Gott erst recht.
Dazu braucht es auch keine großen
Worte. Von Maria sind nur ein paar
knappe Sätze überliefert, sie selber
kommt in der Schrift nur selten vor.
Aber ihr aktives Ja zum Willen
Gottes, zu seinem Erlösungswerk
und zu seiner Schöpfungsordnung,
zeugen von einem Sinn für die
ganze Wirklichkeit, für das ganze
Leben auch jenseits jeden Scheins,
von einem gelebten Glauben, den
man sich nicht nur allen Gläubi-
gen, sondern vor allem vielen
Theologen wünscht. Dann würde
man in Deutschland vielleicht auch
wieder mehr beten. So hat man den
fatalen Eindruck, es würde vorwie-
gend beraten.

„Sitz der Weisheit“, „Trösterin
der Betrübten“, „Mutter des guten
Rates“ und „Königin, in den Him-
mel aufgenommen“ wird Maria in
der Litanei des Rosenkranzes unter
anderem genannt. Weisheit, Trost,
Rat, Mutter – all diese und die vie-
len anderen Ehrentitel und Lobprei-
sungen sind Frucht ihres Lebens im
Glauben. Ein Leben im Glauben -
dazu hat sie in Lourdes, Fatima und
an anderen Orten die Menschen
wiederholt aufgerufen. Ihr Appell
war für die Christen nie so aktuell
wie heute. ¨
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DIE WELT: Der
Vorsitzende der
Deutschen Bi-

schofskonferenz, Bi-
schof Karl Lehmann,
wollte Ihnen, wie er ge-
sagt hat, „Brücken bau-
en“. Heißt das, dass das
Bistum Fulda, das ja schon lange
keine staatlichen Beratungsscheine
mehr ausfertigt, nunmehr Scheine
mit dem entsprechenden Aufdruck
„nicht zur Durchführung straffreier
Abtreibungen“ ausstellen wird?

Johannes Dyba: Aber nein. Die-
sen Etikettenschwindel machen
wir natürlich nicht mit, sondern wir
bleiben in Fulda bei unserer ehrli-
chen und erfolgreichen Praxis: Be-
ratung ja, dazu umfassende Hilfe,
aber keine Ausstellung von Schei-
nen, die den Zugang zur Abtrei-
bung eröffnen.

DIE WELT: Ihr Standort ist also
auch weiterhin weit weg von Zeit-
geist und juristischen Sophiste-
reien? Oder anders gefragt: Der
Bischof von Fulda verharrt im
deutschen Episkopat in seiner Au-
ßenseiterrolle?

Dyba: Dazu möchte ich zwei
Dinge sagen. Einmal: Ich werde in
mehr oder weniger kurzer Zeit vor
Gott in der Ewigkeit stehen. Da
werde ich doch jetzt keine Zeit
mehr dazu verschwenden, faulen
Kompromissen nachzujagen oder
um Mehrheiten, in welchen Gremi-
en auch immer, besorgt zu sein.
Die Stunde ist da, um Gottes Bot-
schaft - und dazu gehören auch
seine Gebote - in Klarheit und
Wahrheit zu verkünden. Zum an-
deren wissen wir ja, dass auch Bi-
schof Lehmann anfangs die jetzt
vorgetragene „Lösung“ für un-
möglich hielt. Seine ursprüngli-
chen Gewissensbedenken sind ja
erst unter den mephistophelischen

Ratschlägen seiner Haus- und Hof-
juristen zerbröselt.

DIE WELT: Hatten Sie aber nicht
selbst den Beschluss des Ständigen
Rats zunächst begrüßt?

Dyba: Ich habe der Erklärung
vom 22. Juni nicht zugestimmt,

sondern mich der Stimme enthalten.
Was meine erste Erklärung vom 22.
Juni angeht, die noch eine gewisse
Hoffnung ausdrückte, so bezog
sich die auf den vom Ständigen Rat
unmittelbar vorher verabschiedeten
Text, nicht aber auf die späteren
Presseerklärungen Bischof Leh-
manns und schon gar nicht auf die
in seinem „Spiegel“-Interview vom
28. Juni präsentierte Lösung. Was

da ausgeführt wurde,
läuft der Intention des
Papstbriefs diametral
entgegen und ist auch
weder durch die Erklä-
rung des Ständigen Rats
noch durch den Kom-
mentar des Staats-

sekretariats des Heiligen Stuhls
oder den Brief des Apostolischen
Nuntius gedeckt.

DIE WELT: Ein massiver Vorwurf.
Dyba: Leider wahr. Der Ständige

Rat redet ausdrücklich davon, dass
„die rechtliche und moralische
Qualität dieses Dokuments unzwei-
deutig wird“. Bei der von Bischof
Lehmann propagierten Lösung ist
aber dem entgegen die Zweideutig-
keit geradezu einprogrammiert.
Ebenso unterstreicht der Kommen-
tar des Staatssekretariats die Forde-
rung des Heiligen Vaters, „damit die
Verwendung des Scheins als Zu-
gang zur Abtreibung nicht möglich
ist“. Und auch der Brief des Nuntius
geht davon aus, dass mit dem be-
kannten Zusatz „Diese Bescheini-
gung kann nicht zur Durchführung
straffreier Abtreibungen verwendet
werden“ jede Zweideutigkeit beho-
ben ist. Im übrigen verweist er auf
die Möglichkeit der Beratung nach
Paragraf 2 des Schwangeren- und
Familienhilfeänderungsgesetzes
(SFHG) sowie auf die des gänzli-
chen Aussteigens aus dem staatli-
chen Beratungssystem.

DIE WELT: Diesen Intentionen
wird also die jetzt gefundene
„Scheinlösung“ nicht gerecht?

Dyba: Absolut nicht. Wer die
Zweideutigkeit nicht abschaffen,
sondern sie geradezu einfordern
und instrumentalisieren will, kann
sich ehrlicherweise nicht auf den
Papst und seine erwähnten Spre-
cher berufen. Der Papst sagt: „Ent-

„Etikettenschwindel und Heuchelei mache ich
nicht mit“

Interview mit Erzbischof Johannes Dyba

Wegen der grundlegenden Bedeutung für die Aus-
einandersetzung in der Scheinberatung drucken

wir den gesamten Text des Interviews mit Erzbischof
Dyba in „Die Welt“ vom 9. August 1999  im Wortlaut
ab. Das Gespräch führte Peter Scherer. Wir danken der
Zeitung „Die Welt“  für die Abdruckerlaubnis.

Der unerschrockene Kämpfer
für das Leben auf dem Bi-
schofsstuhl des Hl. Bonifatius
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scheidend für die Wertung des Vor-
schlags ist die Frage, ob der am
Ende stehende Text weiterhin die
Verwendung des Scheins als Zu-
gang zur Abtreibung gestattet.
Wäre dies der Fall, so stünde er im
Widerspruch zu meinem Schrei-
ben.“ Lehmann dagegen sagt,
„dass durch die Interpretation, die
wir gegeben haben, die Angst un-
begründet ist, der Schein könne
unwirksam sein und gar nichts tau-
gen“. Dazwischen liegt doch ein
Abgrund. Hier wird der Papst auf
den Kopf gestellt.

DIE WELT: Ein Abgrund, in den die
ethische und theologische Glaub-
würdigkeit der katholischen Kirche
Deutschlands abgestürzt ist?

Dyba: In der Tat. Hier liegt mei-
ne Hauptsorge. Wenn wir den Leu-
ten auf einem Gebiet, auf dem es
um Leben und Tod geht, sagen:
Nehmt nicht ernst, was wir da
schreiben; wenn wir dem Staat sa-
gen: Nimm bloß nicht für bare
Münze, was wir da erklären - wel-
che Glaubwürdigkeit wollen wir
denn da auf anderen Gebieten der
Verkündigung noch in Anspruch
nehmen? Wer wird denn von Bi-
schöfen, die eine offensichtliche
Heuchelei präsentieren, noch ein
geistliches Wort oder, mehr noch,
eine verpflichtende Botschaft ent-
gegennehmen?

Die ganze hierzu vorgetragene
Argumentation nimmt doch nicht
Maß an Aposteln und Propheten,
sondern an Pharisäern und Schrift-
gelehrten. Und in dieser Einschät-
zung stehe ich ja nun wirklich alles
andere als alleine da. Denken Sie
an die noch nie da gewesene Lawi-
ne an Kritik, die über die deut-
schen Bischöfe in den letzten Wo-
chen niedergegangen ist. Die se-
riösesten Kommentatoren reagier-
ten mit Hohn, Spott und Verach-
tung - die einfachen Gläubigen wa-
ren fassungslos, und viele schäm-
ten sich. Diese Scheinlösung hat
die Gefahr eines Tumors am Leib
der Kirche, der rapide all ihre
Glaubwürdigkeit auffrisst. Deshalb
müssen wir da einen Schnitt ma-
chen, bevor die katholischen
Moralaussagen hier zu Lande zu
einem Scherzobjekt degenerieren.

DIE WELT: Das heißt also, dass
Sie eine offizielle Korrektur der

„Scheinlösung“ durch die Deut-
sche Bischofskonferenz fordern?

Dyba: Die Deutsche Bischofs-
konferenz in ihrer Gesamtheit hat
sich mit dem Thema nach dem drit-
ten Papstbrief noch gar nicht aus-
einander gesetzt. Es war der Stän-
dige Rat, der am 22. Juni eine ent-
sprechende Erklärung abgegeben
hat und der dann verschiedene In-
terpretationen durch Bischof Leh-
mann gefolgt sind. Ich gehe also
davon aus, dass sich die im Sep-
tember in Fulda tagende Herbst-
vollversammlung der Bischofs-
konferenz mit dem gesamten Kom-
plex noch einmal neu auseinander
setzen muss, zumal auch nicht we-
nige Bischöfe inzwischen über die
ganzen Folgewirkungen und Zu-
spitzungen erschüttert sind.

Eine neue Debatte ist vor allem
deshalb notwendig, weil nach den
bisherigen Diskussionen die ernste
Befürchtung besteht, dass trotz des
Zusatzes auf den Scheinen das
ganze Gegenteil des Papstwunschs
bewirkt werden könnte. Auch ma-
chen allgemeine Verwirrung und
Rechtsunsicherheit eine abermali-
ge Befassung mit dem Thema er-
forderlich. Ich votiere nachdrück-
lich dafür, dass wir nun endlich
den immer deutlicher vorgetrage-
nen Willen des Papstes auch wirk-
lich befolgen, wie wir es übrigens
vor Jahr und Tag bereits verspro-
chen haben.

DIE WELT: Auch eine Bund-Län-
der-Kommission hat das Thema im
Herbst auf der Tagesordnung. Wel-
che Erwartungen knüpfen Sie an
die Beratungen der staatlichen
Gremien?

Dyba: Kommt es zu einer Aner-
kennung des Scheins mit dem ent-
sprechenden Aufdruck, wäre die In-
tention des Papstes völlig unterlau-
fen. Damit könnten die katholischen
Beratungsstellen die Scheine nach
dem Willen das Papstes nicht mehr
ausstellen. Denn dann wären es nicht
mehr „Scheine einer anderen Art“,
die also ausdrücklich nicht den Zu-
gang zur Abtreibung eröffnen. Ho-
noriert der Staat aber den vom Papst
zum Ausdruck gebrachten Willen
und erklärt die Scheine mit Zusatz-
aufdruck für nicht gesetzeskonform,
braucht man den Schein gar nicht.
Dann genügt der Beratungs- und
Hilfeplan, ein Angebot, das sich an
alle Frauen richtet.

Die dritte Möglichkeit wäre, dass
es in Deutschland einen Flek-
kenteppich in der Schwangeren-
konfliktberatung gibt: Einige Länder
könnten sagen: Wir machen da nicht
mehr mit; andere könnten beide Au-
gen zudrücken. Dann würden wir
wahrscheinlich zu dem absurden Er-
gebnis kommen, dass die am wenig-
sten vom Christentum geprägten
Länder und Landesregierungen dem
Willen des Papstes entsprechen und
ausgerechnet die allerchristlichsten
Länder und Regierungen den Papst
zum Narren halten würden.

DIE WELT: Besteht bei all dem
Wirrwarr und der Rechtsunsicher-
heit nicht die Gefahr, dass dann
überhaupt keine Frauen mehr ka-
tholische Beratungsstellen aufsu-
chen werden?

Dyba: Da haben wir im Bistum
Fulda in sechs Jahren Praxis ohne
Schein ganz andere Erfahrungen
gemacht. Entgegen allen Unkenru-
fen ist ja die Zahl der Rat suchen-
den Frauen wie auch die der Bera-
terinnen seither noch ständig ge-
stiegen. Diese Angst ist also unbe-
gründet. Andererseits hat die Bun-
desvorsitzende des Sozialdienstes
katholischer Frauen (SkF) erklärt,
dass infolge des Personalmangels
Jahr für Jahr in vielen Beratungs-
stellen viele Frauen abgewiesen
werden müssten. Frauenärztinnen
aus Ballungsgebieten haben mich

Am 15. September vollen-
det Erzbischof Johannes

Dyba das 70. Lebensjahr, am
13. Oktober dieses Jahres kann
er sein 20-jähriges Bischofs-
jubiläum feiern. Der Jubilar
zählt zu den proviliertesten Bi-
schöfen in Deutschland. Ihn
charakterisieren Freimut, Stand-
festigkeit und die Bereitschaft
zu unpopulären Aussagen. Er
ist überzeugt, daß ein Bischof
„in den wesentlichen Dingen
klar sprechen“ muß. Kirchen-
und romtreue Katholiken sind
Erzbischof Dyba zu großem
Dank verpflichtet. „DER FELS“
gratuliert zu seinem Geburtstag
und wünscht dem Jubilar Got-
tes reichen Segen im Weinberg
des Herrn!
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wissen lassen, dass da
oft die „Eilfälle“, die -
von ihrem Umfeld
gepresst - den Schein
haben wollen, den Frau-
en vorgezogen werden,
die ihr Kind austragen
wollen und einer länge-
ren und intensiveren
Beratung bedürfen. Da
würden dann also end-
lich Kapazitäten frei für
eine wirklich dem Le-
ben dienende Beratung.

DIE WELT: Könnte das
unselige Dilemma, in
das sich die deutsche
Kirche in ihrem miss-
glückten Spagatver-
such zwischen Zeitgeist
und Papsttreue selbst
hineinmanövriert hat,
nicht auch ein geeigne-
ter Anlass dafür sein,
neu über das bei uns ja
traditionell sehr enge
Verhältnis zwischen
Kirche und Staat nach-
zudenken?

Dyba: Es gibt in
Deutschland in vielen
Bereichen eine sehr se-
gensreiche Zusammen-
arbeit. Beispiele: Schu-
le, Kindergärten, Militärseelsorge.
In anderen könnte die Zusammen-
arbeit ebenfalls fruchtbar sein,
wenn die Voraussetzungen dafür
stimmmen würden. Beispiel: die
theologischen Fakultäten. Aber
dann gibt es natürlich auch Gebie-
te, auf denen wir uns nicht in eine
Kooperation mit dem Staat einlas-
sen sollten, zum Beispiel bei der
Abtreibung. Wenn wir es dennoch
tun und durch eine kompromittie-
rende Anpassung Zweifel an unse-
rer Haltung nähren, dann fördern
wir selbst den Ruf nach globaler
Trennung, die nicht notwendig ist.

DIE WELT: Im Zusammenhang mit
der Diskussion um die Einführung
der Abtreibungspille Mifegyne ist
die Haltung der katholischen Kir-
che aber doch sehr eindeutig.

Dyba: Auch ich teile natürlich
die Ablehnung dieses Tötungs-
mittels, wie sie von verschiedenen
anderen Bischöfen zum Ausdruck
gebracht worden ist. Nur frage ich
mich, was diese Ablehnung nützt,

wenn ich gleichzeitig bereit bin,
die Bescheinigungen auszugeben,
die für die Anwendung dieser
Tötungspillen erforderlich sind.

DIE WELT: Sie meinen also, dass
gerade bei Mifegyne die Unhalt-
barkeit der Scheinvergabepraxis
besonders deutlich wird?

Dyba: Genau so ist es. Infolge
der notwendigen Sofortanwen-
dung bleiben da ja nur noch weni-
ge Tage zwischen der Gewissheit
der Schwangerschaft und der An-
wendung des Mittels. Mehrere
Tage davor muss aber der Schein
ausgegeben sein. Das alles muss
also in einem Schnellverfahren ge-
schehen, das die vom Bundesver-
fassungsgericht vorgesehenen Be-
denkfristen eindeutig unterläuft.

Bedenken Sie einmal, was die
Bischöfe da den Beraterinnen zu-
muten, etwa bei der Gesetzeslage
in Nordrhein-Westfalen. Entweder
die Beraterin hält sich an die
Landesvorschriften und gibt den
Schein im Schnellverfahren aus,

selbst wenn es aus Zeit-
not oder weil die Frau
keinerlei Gründe anzu-
geben bereit war, zu gar
keiner echten Beratung
gekommen ist. Dazu
muss sie dann auch
noch über praktische
Hilfen zur Vornahme
der Abtreibung infor-
mieren.

DIE WELT: Und wenn
sie sich so verhält ...

Dyba: ... dann tut sie
etwas, was die Kirche
als unsittlich verurteilt
und sie persönlich in
schwere Schuld stürzt.
Tut sie das aber nicht
und hält sich allein an
die kirchlichen Richtlini-
en, dann ist mit der
Scheinausgabe eine
Falschbeurkundung ver-
bunden. Und in solch
eine Lage sollen wir ka-
tholische Beraterinnen
bringen? Und was mu-
ten wir katholischen
Ärzten eigentlich zu, de-
nen solche Scheine vor-
gelegt werden?

DIE WELT: Wenn die
Kirche, wie Sie ja selbst eingestan-
den haben, bei der Abtreibungs-
debatte dabei ist, ihrer Glaubwür-
digkeit schwersten Schaden zuzu-
fügen, dann könnte sie sich doch
eigentlich gleich auch große
Widerstandsversuche etwa gegen
die Sonntagsarbeit sparen.

Dyba: Mir geht es darum, den
Dammbruch zu schließen und ihn
nicht zu einem allgemeinen Damm-
bruch werden zu lassen. Die eine
Fehlleistung darf nicht Anlass dafür
sein, auch an allen anderen Fronten
den Mut sinken zu lassen. Speziell
zur Sonntagsfrage: Es ist wichtig,
hier zu keinen falschen Alternativen
wie Arbeit oder Gottesdienst zu
kommen. Es sollte daher nicht in er-
ster Linie um die Verteidigung eines
Verbotskatalogs gehen, sondern um
die Aufforderung, den Sonntag zur
Begegnung mit Gott, mit der Fami-
lie und der Schöpfung zu nutzen.
Wenn hier die Prioritäten klar sind,
dann werden wir auch zu einer ver-
nünftigen Gestaltung der Sonn- und
Feiertage kommen.

Erzbischof Dyba signiert Bücher auf der Dießener
Sommerakademie 1998

¨



248       DER FELS 9/1999

Einer wird froh sein. Einer
von den 27 Bischöfen
Deutschlands hatte sich An-

fang Juli bei der Entscheidung
über die Haltung der Kirche in Sa-
chen Abtreibung und Beratungssy-
stem der Stimme enthalten. Alle
anderen ließen sich von dem Vor-
sitzenden der Konferenz, Bischof
Karl Lehmann, den von ihm be-
stellten Gutachten und von einem
angeblichen Brief des Nuntius da-
von überzeugen, daß ein Kreis ein
Quadrat sei, daß die Kirche weiter
wie bisher im Beratungssystem
verbleiben und gleichzeitig dem
Papst folgen könne, der die Bera-
tung intensivieren aber die Mitwir-
kung an der Tötung ungeborener
Kinder ausschließen will. Staats-
ethik hieße nicht Rom-Ethik, mein-
te man in Würzburg, für einen libe-
ralen und säkularen Staat könnten
nicht dieselben Richtlinien gelten
wie für die katholische Kirche. Das
leuchtet irgendwie ein. Man
stimmte zu, nur der Erzbischof von
Fulda, Johannes Dyba, enthielt
sich der Stimme.

Der Mann auf dem Stuhl des Bo-
nifatius wird heute darüber sehr
froh sein. Denn schon wenige Tage
später kamen manchen seiner
Amtsbrüder erste Zweifel. Gewiss
könne man von einem liberalen
Staat wie der Bundesrepublik
Deutschland nicht verlangen, Rom
so ohne weiteres zu folgen. Aber
darum ging es nicht. Es geht dar-
um, ob Rom und die Bischöfe die-
sem Staat folgen sollen. Die Zwei-
fel verdichteten sich und wie nach
einem fröhlichen, ausgelassenen
Fest folgte -  je nach Nähe zu Papst
und Rom - der Katzenjammer. Ei-
nige räumten in kleinster Runde
auch ein, daß sie den „Mani-
pulationskünsten des Vorsitzen-
den“ erlegen seien. Die zwei Gut-
achten, die der Vorsitzende zwi-

Das gläserne Feigenblatt
Beratungsfalle nächste Folge / Kann Rom den Glaubwürdigkeitsverlust der

deutschen Bischöfe wiederherstellen?
Das Verhältnis Kirche - Staat wird in Frage gestellt

Von Jürgen Liminski

Widerstand als
einziger den
Manipulations-
künsten: Jo-
hannes Dyba,
Erzbischof von
Fulda

schen dem Erhalt des Papstbriefes
Anfang Juni und der Sitzung des
Ständigen Rates beim Vater der
Beratungslösung, Professor Bök-
kenförde und einem Göttinger
Staatsrechtler, der mit dieser Lö-
sung sympathisiert, einholte, wa-
ren in ihrer formal-fachlichen Ar-
gumentation bestechend. Sie stell-
ten den Bischöfen in Aussicht, daß
die Kirche moralisch aus der
Pflicht genommen sei, daß der
Staat die Schuld trage, wenn es
dennoch zu Abtreibungen komme.
Das Einverständnis mit dieser Ar-
gumentation wurde den Bischöfen
später in der Presse als Pilatus-Hal-
tung und Heuchelei vorgeworfen.

Wie zutreffend solche und ande-
re Beurteilungen im Einzelfall
auch sein mögen, im Verhältnis
Staat-Kirche ergab sich dadurch

eine bisher noch nicht erlebte
Kumpanei. Bis dato hatten die In-
stanzen von Parteien und Regie-
rung auf die Einhaltung des Geset-
zes bestanden. Für einen Rechts-
staat eine Selbstverständlichkeit.
Für viele Politiker war die Zustim-
mung der Katholischen Kirche
zum Beratungssystem eine Art mo-
ralisches Feigenblatt. Man konnte
trotz der Abtreibungsmaschinerie
mit pro Tag rund tausend im Mut-
terleib getöteten Kindern darauf
hinweisen, daß die Kirche dieses
System mittrage. Folglich könne es
nicht so übel sein. Indem die Politi-
ker nun eine/einer nach der/dem
anderen zusicherte, daß der Be-
ratungsschein auch mit dem päpst-
lichen Zusatz weiterhin zur straf-
freien Abtreibung verwendet wer-
den könnte, ging eine Wandlung
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Das Verhalten der Bischöfe
und insbesondere des Vorsit-

zenden der Bischofskonferenz
hatte zahllose Meinungsartikel
und Leserbriefe zur Folge.
Lehmann selbst schrieb in dieser
Zeit in der Allgemeinen Zeitung
Mainz einen Artikel über den „Fall
Bangemann“, in dem er den Ver-
fall moralischer Maßstäbe be-
klagt. Vor allem die Amtsträger
würden Vertrauen zerstören. Zu
diesem Gastkommentar schrieb
der Leser Werner Rothenberger
unter der Überschrift „Wer im
Glashaus sitzt....“ folgende Zeilen:

„Mit Erstaunen habe ich auf
Seite 2 Ihrer Zeitung den
Gastkommentar von Herrn Pro-
fessor Lehmann gelesen. Daß die-
ser Herr gleichzeitig ein Bischof
ist und als Vorsitzender der deut-
schen Bischofskonferenz einen

Wer im Glas-
haus sitzt...

solchen Kommentar über Herrn
Bangemann wagt, verwundert doch
sehr. Derselbe Professor hat
anlässlich der Auseinandersetzung
um die ... Schwangerschaftskonflikt-
beratung die katholische Kirche in
die größte Glaubwürdigkeitskrise
gestürzt. Übereinstimmend haben
die Medien von rechts bis links die
Erklärung der Bischöfe unter Lei-
tung dieses Herrn als „schein-hei-
lig“, „Pilatushaltung“, „Schumme-
lei“, „Mogelpackung“ u.a.m. ausge-
wiesen. Man muß es schon als dreist
bezeichnen, wenn selbiger Professor
ein derart offenkundiges Ablen-
kungsmanöver mit dem Titel „Amts-
träger zerstören Vertrauen“ von sich

gibt. Bei weltlichen Amtsträgern ist
dieser Vorgang ohne Frage poli-
tisch verachtenswert. Wenn aller-
dings diese Vertrauenszerstörung
von einem Bischof bewerkstelligt
wird, findet man dafür nur schwer-
lich Worte. Es stellt sich die be-
rechtigte Frage, ob dieser Hirte
vom Heiligen Geist gelenkt sein
kann. Ein derartiges Verhalten ist
im Neuen Testament nicht zu fin-
den. Wie treffend formuliert Jesus:
„Was siehst Du den Splitter im
Auge deines Bruders und über-
siehst den Balken in deinem Auge?
Oder wie kannst du zu deinem
Bruder sagen: Komm her, ich will
dir den Splitter aus dem Auge zie-
hen und dabei ist in deinem Auge
der Balken? Du Heuchler, ziehe
zuerst den Balken aus deinem
Auge – dann magst du zusehen,
wie du den Splitter aus deines Bru-
ders Auge entfernst“ (Mt 7,3 –5)“.

mit dem Feigenblatt vor sich. Es
wurde gläsern. Denn damit zeigte
sich, daß es der Politik letztlich
nicht auf die Werte der Kirche an-
kam, sondern auf ihr Mittun im be-
stehenden System. Auch und ge-
rade weil dieses de facto eine ka-
schierte Fristenregelung ist. Das
Feigenblatt blieb, aber es ist seither
transparent. Ethische Erwägungen
haben für den Staat offenbar nur
akademischen Charakter. Sie füh-
ren nicht dazu, daß er seine
Abtreibungsregelung überdenkt.

Anlässe für eine Revision dieses
Systems gab und gibt es genug. Im
Gesetz selbst wird darauf hinge-
wiesen, daß der Gesetzgeber bei
Ineffizienz des Gesetzes dieses
überprüfen sollte, was einige weni-
ge Abgeordnete – zum Beispiel der
CDU-Politiker Hubert Hüppe – be-
reits gefordert haben. Auch der
Mißstand der Spätabtreibungen bei
einer „Behinderung“ des Kindes
ist ein solcher Anlass. Dennoch
halten die maßgeblichen Politiker
in Regierung und Opposition an
dem Gesetz fest. Es stört sie offen-
bar nicht, daß das Feigenblatt jetzt
transparent ist. Solange die Kirche
aktiv an diesem System beteiligt
ist, kann sie zu recht vermuten, daß
viele Leute nicht so genau hin-
schauen. Und bei denjenigen, die

es tun, also den romtreuen, für die
Kultur des Lebens kämpfenden
Katholiken, kann sie auch zu recht
vermuten, daß der Schaden nicht
auf die Politik fällt, sondern auf die
Bischöfe. Deren Glaubwürdigkeit
wird durch die Transparenz ge-
schädigt. Ihre Instrumentalisierung
durch die Politik ist sichtbar. Und
dennoch stimmten fast alle zu.
Dyba zieht daraus in einem Inter-
view mit der WELT (siehe Seite
245) den rhetorisch fragenden
Schluss: „Wer wird denn von Bi-
schöfen, die eine offensichtliche
Heuchelei präsentieren, noch ein
geistliches Wort oder mehr noch,
eine verpflichtende Botschaft ent-
gegennehmen?“

Das gläserne Feigenblatt gibt
aber auch den Blick frei auf die Er-
kenntnis, daß es entscheidenden
Stellen in der Kirche in Deutschland
weniger auf die Beratungsfunktion,
denn auf den Verbleib im staatlichen
System ankommt. Sonst hätte man
konsequenterweise bei einer Nicht-
akzeptanz des Scheins mit päpstli-
chem Zusatz durch die Politik auf
eine rein kirchliche Beratung oder auf
die staatliche Beratung ohne Schein
nach Paragraph 2 des Schwanger-
schaftskonfliktberatungsgesetzes um-
steigen müssen. Statt gegenüber dem
Staat darauf zu bestehen, daß das

Votum des Papstes und der Bischö-
fe tatsächlich beachtet wird, drohte
der Vorsitzende der Bischofskonfe-
renz im Gegenteil mit dem Gang
zum Gericht für den Fall, daß die
Politik den neuen Schein nicht wie
den alten anerkenne. Der Salzbur-
ger Weihbischof Laun, ein interna-
tional anerkannter Moraltheologe,
meinte dazu: „Man bekennt sich zur
Treue, aber man tut und will genau
das, was der Papst ablehnt.“ Das sei
Betrug am Papst.

Launs Worte sind logisch. Dafür
wurde er aus Kreisen der Bischofs-
konferenz übel beschimpft. Dort
wird man sich jetzt vielleicht auf
die Zunge beißen. Überhaupt sollte
man sich in der Pressestelle des Se-
kretariates fragen, ob es klug und
weitsichtig ist, Bischöfe so abzu-
kanzeln. Laun selbst ist fern jeder
Triumphator-Geste. Er weiß, daß
man diesen „Betrug am Papst“
nicht pauschal den Bischöfen vor-
werfen kann. Das tut er auch nicht.
Ausschlaggebend für die Entschei-
dung der meisten Bischöfe näm-
lich war die Zusicherung Leh-
manns, daß Rom die gefundene
Lösung billige. Dafür bürge der
Brief des Nuntius. Nur: Rom hatte
von dieser Billigung keine Ah-
nung. Auf Anfrage kann man so-
wohl im Staatssekretariat als auch
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Unter dem Kreuz: Der Papst hat
viel für seine Mitbrüder in
Deutschland gebetet. Er tut es im-
mer noch. Und er will ihnen noch
einmal schreiben.

bei der Glaubenskongregation –
andere Stellen sind mit dieser
Causa nicht betraut – erfahren, daß
es nach dem Brief des Papstes kei-
ne weitere Stellungnahme gegeben
habe. Die „römische“ Stellungnah-
me wurde von Bischof Lehmann
am 12.Juni, also vor der Sitzung
des Rates, beim Nuntius erbeten
und der gab sie offenbar ohne Ab-
sprache mit den entscheidenden
Männern in Rom. Vielleicht war
auch der Nuntius bestimmten
Manipulationskünsten erlegen. Er
dürfte, wenn er zwischenzeitlich
nachgedacht hat, heute zu denen
gehören, die es bedauern, sich so
blind auf den Vorsitzenden und sei-
ne Hofjuristen verlassen zu haben.

Der Begleitbrief ist also real exi-
stent, seine Aussage aber fiktiv.
Das ändert die Sachlage – auch für
viele Bischöfe. Jetzt hoffen einige
erneut, daß der Papst ein deutliches
Wort spreche. Und das soll noch
vor der Vollversammlung der Bi-
schofskonferenz im September der
Fall sein. An dem neuen Brief wird
seit der Rückkehr des Papstes aus
dem Aosta-Tal, wo er auch von
kundigen Beobachtern der deut-
schen Szene besucht worden war,
gearbeitet. Mittlerweile ist Rom
klar geworden, daß hier nicht nur
die Autorität des Papstes auf dem
Spiel steht. Die byzantinische Lo-
gik des Vorsitzenden und seiner ju-
ristischen Helfer – Dyba nennt sie
in seinem Interview mephistophe-
lisch, was den Rückschluss zulässt,
daß der Vorsitzende sich wie Faust
diesen Ratschlüssen hingab  - ha-
ben der Glaubwürdigkeit der Kir-
che insgesamt, über die Beratungs-
frage hinaus, schweren Schaden
zugefügt. Das wird auch im Volk
so empfunden. Zahllose Leserbrie-
fe geben davon Zeugnis. DT-Leser
Thomas Waasem aus Köln bringt
das auf diesen Nenner und Ver-
gleich: „Unlogisch ist es, wenn die
Deutsche Bischofskonferenz
mehrheitlich der Bitte (des Papstes)
nachkommen will, dem anderen
Schein den Zusatz gibt „Diese Be-
scheinigung kann nicht zur Durch-

führung straffreier Abtreibungen
verwendet werden“ und ihr Vorsit-
zender gleichzeitig hofft, daß die-
ser Schein trotzdem vom Staat an-
erkannt wird. Wofür? Bundesum-
weltminister Trittin hat seine Mei-
nung zur Altauto-Verordnung ehr-
lich und klar geäußert, aber auf-
grund der Richtlinienkompetenz
des Bundeskanzlers in der EU die
andere Position durchgesetzt. Ir-
gendwie logischer“.

Der grüne Umweltminister
Trittin ehrlicher und logischer als
die Bischöfe, sieht so das Ergebnis
der Beratungsaffäre aus?  Causa
non finita – die Affäre ist noch
nicht beendet. Sie kann es auch
nicht sein. Denn es kann, bei aller
kunstvollen und spitzfindigen
Paragraphendreherei nicht zwei
Wahrheiten zum selben Sachver-

halt geben. Entweder der Satz des
Papstes ist wahr und der Schein
kann nicht für eine straffreie Ab-
treibung verwendet werden – was
auch eindeutig die Intention des
Papstes ist, wie aus dem Satz selber
und dem Kontext des Briefes sowie
der Gespräche in Rom hervorgeht -
oder er ist nicht so gemeint und der
Schein kann sehr wohl für die Tö-
tung eines ungeborenen Kindes
verwendet werden. Das aber ist
nicht die Intention des Papstes.
Und war sicher auch nicht die In-
tention der Mehrheit der Bischöfe.
Wenn der Staat den päpstlichen
Zusatz auf dem Schein ignoriert,
darf die Kirche in Deutschland das
noch lange nicht. Hier gilt: Man
muß Gott (und Seinem Stellvertre-
ter) mehr gehorchen als den Men-
schen, insbesondere jenen Politi-
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Die Presse hat die Entschei-
dung der Bischöfe zur

Schwangerenkonfliktberatung
ausgiebig kommentiert. Im fol-
genden dokumentieren wir einige
wenige Sätze und Begriffe aus der
Woche nach der Entscheidung.
Sie stehen für den allgemeinen Te-
nor der medialen Wiedergabe des
Ereignisses:

In der FAZ  wurden u.a. folgen-
de Begriffe verwandt: „fortgesetz-
ter Eiertanz“, „intellektuelles Desa-
ster im frommen Pelz“, die Kirche
habe sich „einen Bärendienst er-
wiesen“, es wurde „ein Sachpro-
blem zu einem Sonderfall deutsch-
römischer Beziehungsängste stili-
siert“, „Betroffenheitsrhetorik“,
die „Kirche droht sogar dem Staat
bei Ernstnehmen ihrer Worte mit
einer Klage“, „die Bischöfe sind
froh, daß der Staat sie nicht beim
Wort nimmt“, „Frohe Botschaft in
Gänsefüßchen“, „Moral in der
Pfeife rauchen“, „Glaubwürdig-
keitsdebakel“, „Bluff der Bischö-
fe“, „Lehmann betreibt Wort-

verdrehungskunst unter der Schel-
lenkappe“, „Frauen geraten durch
die Bischöfe in eine verdruckste
Doppelmoral, statt sich zu einer un-
zweideutigen Aussage frei verhalten
zu können“, „Litfaßsäulentrick“,
„Verwinkeltes Motto: Wir können ja
nichts dafür, wenn der Staat unseren
Schein unethischer Weise als Frei-
brief zur straffreien Abtreibung miß-
braucht, aber wir beten dafür, daß er
es tut!“.

In der linksliberalen Wochenzei-
tung Die ZEIT  war zu lesen: „Die
Scheinlösung“, „Stigma der Moge-
lei“,... „daß dem Mittun bei einer fort-
während als Skandal angeprangerten
Sache der Makel des Zwielichtigen
anhaftet“, „Die Stimme der katholi-
schen Kirche ist eine unter vielen,
aber gerade deshalb hat sie klar und

unverwechselbar zu sein“, die Kir-
che „darf sich nicht zum Lückenbü-
ßer machen lassen für eine Mentali-
tät, die jede Freiheit will und den
apostolischen Segen noch dazu“,
„die harte römische Linie passt bes-
ser in eine offene Gesellschaft als
das bundesdeutsche Schummel-
christentum“.

Die Frankfurter Rundschau
meinte: „Jeder miese Trick scheint
inzwischen erlaubt“, „Die plurali-
stische Gesellschaft kann es gut
aushalten, wenn die Oberhirten
ohne Mauscheleien offen beken-
nen, daß sie Abtreibungen als
verabscheuungswürdiges Verbre-
chen ansehen und ihre Finger end-
lich aus der Beratung nehmen“,
„das, was sie jetzt vorgelegt haben,
hilft weder Frauen in Not noch der
Gesellschaft, über Leben und Tod
nachzusinnen“, die „Antwort der
Bischöfe ist eine ungeheure Zumu-
tung“, das Ganze habe das „Ni-
veau eines Streits zwischen Pilatus
und Eulenspiegel“, „Moral mit Au-
genzwinkern“, „Herausforderung
für den Papst“.

Von Desaster
bis Schummel-

christentum

kern, die gleichgültig oder zu feige
sind, das ungeborene Leben wirk-
sam zu schützen.

Die langwierige Beratungs-
schein-Affäre wird letztlich nicht
nur die Wahrheit über Machen-
schaften und Kumpaneien man-
cher Rechtsberater und Würdenträ-
ger aufdecken. Sie wird auch dazu
beitragen – hoffentlich -, das Ver-
hältnis von Staat und Kirche in
Deutschland neu in den Blick zu
nehmen. Der soziale und geistige
Wandel der letzten Jahrzehnte legt
dies ohnehin nahe. Jüngstes Bei-
spiel ist der Vorstoß der Frauen-
und Familienministerin, die Prosti-
tution als Beruf anzuerkennen.
Hier wird wie schon bei den Ge-
setzentwürfen zur Gleichstellung
gleichgeschlechtlicher Paare die
Institution der Ehe entwertet. Das
passt in das Denken der amtieren-
den Bundesregierung. Sie hält an
der straffreien Abtreibung fest, will
die Spätabtreibungen von behin-
derten Kindern nicht verhindern,
will die Abtreibungspille einfüh-
ren, Homo-und Lesben-Partner-
schaften der Ehe gleichstellen, die
Prostitution professionalisieren,

den Rauschgiftkonsum legalisie-
ren. Aber wenn es darum geht, die
Arbeit der Hausfrau und Mutter
aufzuwerten, da sagt sie nein. Und
mit solch einer Regierung will die
Kirche systematisch und eng ko-
operieren? Wäre es nicht sinnvoller,
die eigene wert-volle Position in der
noch offenen Gesellschaft vor dem
Hintergrund der wertlosen, liber-
tären Weltanschauung von Rotgrün
und manchen sogenannten C-Politi-
kern hervorzuheben?

Gerade der jüngste Vorstoß aus
dem rotgrünen Lager, das Plädoyer
für eine geregelte Prostitution ist
enthüllend. Es offenbart ein Defizit
– um nicht zu sagen die Nacktheit
– der Vorstellungen von Men-
schenwürde und ein Denken in
materialistischen Kategorien, wie
man es eher bei der neo-
kommunistischen PDS als bei der
SPD vermutet. Von Werten und gu-
ten Sitten keine Spur. Die Bezie-
hungen unter den Menschen schei-
nen sich für die zuständigen Mini-
sterinnen auf Lust und Haben zu
reduzieren. Vom Sein und von der
Liebe, von der Fürsorge für die an-
deren, vom Glück jenseits körper-

licher Genugtuung oder Sattheit
scheinen sie nicht viel zu halten.

Mit solch einer Regierung muß
man im Gespräch bleiben – schon
um Schlimmeres zu verhindern.
Aber muß man sich an sie binden?
Die offenkundige Instrumenta-
lisierung der Kirche in einer das
Wesen der Frohen Botschaft be-
treffenden Frage, den Lebens-
schutz, macht es nötig, daß nicht
nur über den Verbleib in der staatli-
chen Beratungsmaschine nachge-
dacht wird. Die Kirche in Deutsch-
land muß raus aus dieser babyloni-
schen Gefangenschaft. Ihre Befrei-
ung käme der ganzen Gesellschaft
zugute. Bischöfe und Gläubige
sollten diesem Papst dankbar sein,
daß er beharrlich und in brüderli-
chem Ton darauf besteht, den
Glanz der Wahrheit auch in
Deutschland nicht verdunkeln zu
lassen. Eine strikte Trennung von
Kirche und Staat, die eine Koope-
ration ja nicht ausschließt, wird ein
Thema des beginnenden neuen
Milleniums sein. Sie dürfte jeden-
falls ehrlicher sein und allen Betei-
ligten besser bekommen als das
gläserne Feigenblatt von heute.̈
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Unterschriftsreif ?

Die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre

Von François Reckinger

Im September 1997 habe ich in
dieser Zeitschrift eine kritische Un-
tersuchung der „Gemeinsamen Er-
klärung zwischen der katholischen
Kirche und dem Lutherischen
Weltbund über die Rechtferti-
gungslehre“ (im folgenden z.T. ab-
gekürzt: GE) veröffentlicht (S.
251-255). Am 25. Juni 1998 wurde
die „Antwort der katholischen Kir-
che auf die Gemeinsame Erklä-
rung“, ausgearbeitet von der Glau-
benskongregation, vom Präsiden-
ten des Päpstlichen Rates für die
Einheit der Christen unterzeichnet
und publik gemacht.1 Über die dar-
in geäußerten Bedenken erfolgten
neue Gespräche, die zu der am 11.
Juni 1999 veröffentlichten „Ge-
meinsamen offiziellen Feststellung
und Annex“ geführt haben.2 Mit
diesem Zusatz versehen, wird die -
in sich unverändert gebliebene -
Gemeinsame Erklärung von bei-
den Seiten offiziell als unter-
schriftsreif betrachtet. Die Unter-
zeichnung ist für den Reforma-
tionstag, den 31. Oktober dieses
Jahres  in Augsburg vorgesehen.

Die Bedenken der
Glaubenskongregation

Vor allem, so heißt es in der „Ant-
wort der katholischen Kirche“ von
1998, sei die Formulierung „...zu-
gleich Gerechter und Sünder“, so
wie sie in Nr. 29 erklärt wird
(„...ganz gerecht, weil Gott ihm...
vergibt“; und doch erkennend,
„daß die Sünde noch in ihm
wohnt...“), für Katholiken nicht an-
nehmbar. Auch an anderen Stellen
werde „die innere Verwandlung des
Menschen“ nicht eindeutig genug
ausgesprochen. Daher sei es
schwierig einzusehen, daß diese
Lehre in der vorliegenden Text-
fassung von den Verurteilungen des
Trienter Konzils nicht betroffen sei.

Für die Lutheraner habe die
Rechtfertigungslehre als Kriterium
für alle Lehre und Praxis „eine ganz
einzigartige Bedeutung“. Um
katholischerseits annehmbar zu
sein, sei die entsprechende Aussage
so zu formulieren, daß die Recht-
fertigungslehre organisch in die

„Glaubensregel“, d.h. in das in der
Kirche verwurzelte Bekenntnis zum
dreieinigen Gott einbezogen werde.
Die Aussagen über die Mitwirkung,
Verdienst und Lohn müßten eindeu-
tiger im Sinn der Möglichkeit und
Notwendigkeit freier Mitwirkung
gefaßt werden. Von einem „rein
passiven“ Empfangen der Gnade zu
sprechen, wie es in Nr. 21 der GE
geschieht, sei nicht gestattet. Bei
späteren Gesprächen sei u.a. das
Bußsakrament noch eingehender
zu behandeln, als es in Nr. 30 der
GE der Fall ist. Zusammenfassend
wird festgestellt: Trotz des hohen
Grades der erreichten Übereinstim-
mung gibt es noch Divergenzen,
die erst überwunden werden müs-
sen, bevor man - mit der GE, Nr. 41
- behaupten kann, daß „diese Punk-
te nicht mehr unter die Verurteilun-
gen des Konzils von Trient fallen“.

Zuletzt wirft die Glaubens-
kongregation die Frage auf, welche
tatsächliche Autorität der durch Be-
fragung der Synoden der lutheri-
schen Kirchen erreichte Konsens im
Leben dieser Kirchen haben werde.
Daß diese Bemerkung unter Luthe-
ranern und Katholiken Verwunde-
rung und Unmut erregt hat, ist nur
zu verständlich. Gewiß entbehrt die
gestellte Frage nicht der sachlichen
Berechtigung. Doch das muß man
sich überlegen, bevor man einen
Partner wählt und mit ihm den Dia-
log aufnimmt. Man kann es ihm
nicht nachträglich in aller Öffent-
lichkeit vorhalten, wenn er alles in
seiner Möglichkeit Stehende getan
hat, um zu einer effektiven Kon-
sensbildung zu gelangen.

Inhaltlich hat die Kongregation
nahezu alle Themen angespro-
chen, die ich in meinem Beitrag
von 1997 benannt habe, und dazu
im wesentlichen dieselben Beden-
ken geäußert, wie sie dort etwas
weiter ausgeführt sind. Uner-
wähnt blieb lediglich die (aus-
drückliche) Unterscheidung von
schwerer und läßlicher Sünde (die
von den lutherischen Theologen
nicht anerkannt wird) und der in
meinem Beitrag als schriftwidrig
nachgewiesene Glaubensbegriff,
wie er in der GE, ohne Wider-
spruch seitens der katholischen
Gesprächspartner, als lutherische
Auffassung registriert wird (vgl.
dagegen besonders 1 Korinther
13,2.13; Jakobus 2,19-20).

Der nachstehende Artikel befaßt sich mit der für den 31. Oktober
1999 vorgesehenen Unterzeichnung der Erklärung der katholi-

schen Kirche und des Lutherischen Weltbundes über die Recht-
fertigungslehre in Augsburg. Ist ein ökumenisches Konsenspapier un-
terschriftsreif, von dem der Präfekt der Glaubenskongregation Kardinal
Ratzinger sagt, bei dem Dokument handele es sich nicht um einen
„Konsens über die Lehre der Rechtfertigung an sich, sondern über fun-
damentale Wahrheiten der Lehre über die Rechtfertigung“? Dieses
Konsenspapier kann nur zusammen mit einem Anhang (Annex), der
zusätzliche Präzisierungen und Korrekturen enthält, richtig interpretiert
werden. Die Gefahr, daß das Konsenspapier ohne Annex für bestimmte
ökumenische Anliegen instrumentalisiert wird, liegt auf der Hand. Der
nachstehende Beitrag soll einer Desinformation entgegentreten und da-
für entsprechende Informationen und Arbeitsinstrumente liefern. Der
Autor ist Pfarrer in der Diözese Dresden-Meißen und hat sich mit Fra-
gen der Ökumene intensiv auseinandergesetzt. (Wir verweisen auf ei-
nen Artikel des Verfasseres in „DER FELS“ Heft 9/1997, S. 251)
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Besser die Notbremse ziehen

Die in der „Antwort“ gebrauchten
Formulierungen sind teilweise er-
freulich dezidiert: Verständigung
bisher nur „in Grundwahrheiten“,
ohne Artikel, noch nicht „in allen
Grundwahrheiten der Rechtferti-
gungslehre“; „unvereinbar“ mit
der Lehre des Konzils von Trient;
„für Katholiken nicht annehmbar“.

Auch hier stellen sich Fragen
hinsichtlich der Art des Vorgehens.
Wenn derart gravierende Fehlaus-
sagen in dem vom Päpstlichen Rat
mitverantworteten Text standen,
hätte die Glaubenskongregation
nicht früher eingreifen müssen, be-
vor die Öffentlichkeit erfuhr, daß
der Text nach dem Urteil des ge-
nannten Rates unterschriftsreif sei?
Die Nachricht, daß er nun doch
nochmal nachzubessern sei, hat ih-
rerseits Unverständnis und Verär-
gerung hervorgerufen. Dennoch:
besser spät als nie! Besser, im letz-
ten Augenblick die Notbremse zie-
hen, als Fehler bis zum bitteren
Ende fortzuführen.

Erklärung nur mit Korrekturen

In den beiden am 11. Juni dieses
Jahres erschienenen Zusatztexten
wird beiderseits verbindlich er-
klärt, daß dank eben dieser Texte
die in sich unverändert gebliebene
Gemeinsame Erklärung nunmehr
unterschriftsreif sei.

Die Offizielle Feststellung regi-
striert das Bestehen einer Überein-
stimmung „in Grundwahrheiten
der Rechtfertigungslehre“, ohne
Artikel. Die Aussage „Konsens in
den Grundwahrheiten“, wie sie in
der GE, Nr. 14 und 40 steht, ist
demnach von seiten beider Partner
nicht mehr gedeckt. Weiter heißt es
in der offiziellen Feststellung, die
in der GE vorgelegte Lehre der lu-
therischen Kirchen werde nicht
von den Verurteilungen des
Trienter Konzils getroffen, voraus-
gesetzt, daß diese entsprechend
dem beigefügten Annex verstanden
werden.

Der Annex enthält fünf Punkte.
Im ersten wird lediglich wieder-
holt, was in der Feststellung bereits
gesagt ist: Durch die folgenden Er-
läuterungen wird klargestellt, „daß

die früheren wechselseitigen Ver-
urteilungen die katholische und lu-
therische Rechtfertigungslehre,
wie sie in der Gemeinsamen Erklä-
rung dargestellt sind, nicht tref-
fen“. Es geht demnach nur um die
beiderseitige Lehre, wie sie in der
GE dargestellt ist und wie diese
Darstellung durch die Punkte 2 bis
5 des Annexes „erläutert“ wird.
„Erläutern“ ist dabei eine euphemi-
stische (beschönigende) Redewei-
se, die in Wirklichkeit erhebliche
Korrekturen bezeichnet.
Eine erste erfolgt in Punkt 2A:
„Rechtfertigung ist Sündenverge-
bung und Gerechtmachung ... ‘Wir
heißen Kinder Gottes, und wir sind
es’ (1 Joh 3,1). Wir sind wahrhaft
und innerlich erneuert ..., eine
neue Schöpfung ... (2 Kor 5,17).
Die Gerechtfertigten bleiben in
diesem „Sinn nicht Sünder.“ 3 An-
schließend wird erklärt, in wel-
chem Sinn wir gerechtfertigt und
gleichzeitig Sünder sind: Niemand
darf behaupten, er sei ohne Sünde
(1 Joh 1,8-10), denn „wir alle ver-
fehlen uns in vielen Dingen“ (Jak
3,2). Daher die Mahnungen der
Schrift wie Römer 6,12: „Die Sün-
de soll euren sterblichen Leib nicht
mehr beherrschen.“ „Dies erinnert
uns an die beständige Gefährdung,
die von der Macht der Sünde aus-
geht.“ Das war immer Lehre der

katholischen Kirche. Es entspricht
der ersten und wichtigsten Forde-
rung der Glaubenskongregation,
und daß die lutherischen Ge-
sprächspartner dem zugestimmt
haben, ist mit Genugtuung zu regi-
strieren.

Schwere Sünde und
„gerechtfertigt“

Die Freude darüber wird allerdings
dadurch getrübt, daß auch diesmal
der Unterschied zwischen schwe-
rer und läßlicher Sünde nicht aus-
gesprochen wird. Und doch stellt
dieser Unterschied die Vorausset-
zung für das Gesagte dar. Wir kön-
nen gleichzeitig gerechtfertigt und
Sünder sein, weil es möglich ist, in
Teilbereichen zu sündigen und da-
bei gleichzeitig die wesentliche
Ausrichtung auf Gott zu bewahren.
Solche Teilbereiche sind mit den
„vielen Dingen“ in dem zitierten
Jakobusvers gemeint. Wer dage-
gen schwer sündigt und damit die
wesentliche Ausrichtung auf Gott
verliert, fällt dadurch aus dem Zu-
stand der Rechtfertigung heraus.
Schwere Sünde und Gerechtfer-
tigtsein können nicht gleichzeitig
bestehen.

Als recht unklar erscheint der
folgende Abschnitt 2B. Dort heißt
es, daß der Begriff „Konkupis-
zenz“ (Begierde) auf katholischer
und lutherischer Seite unter-
schiedlich verstanden wird. In den
lutherischen Bekenntnisschriften
werde das selbstsüchtige Begeh-
ren des Menschen als Sünde an-
gesehen. Wenn demnach unsere

Dialogpartner auch heute an die-
ser Ansicht festhalten und Sünde
hier im wahren Sinn des Wortes
verstehen, dann scheinen sie da-
mit genau das zu bestreiten, was
sie vorher unter Punkt 2A zuge-
standen haben, nämlich daß

Während das Ökumenismusdekret einen Gedanken aufgreift, den
Papst Johannes XXIII. selbst bei der Eröffnung des Konzils geäu-

ßert hatte, nennt es die Art der Lehrverkündigung unter den Elementen
der dauernden Reform. Es geht in diesem Zusammenhang nicht darum,
das Glaubensgut zu modifizieren, die Bedeutung der Dogmen zu ändern,
wesentliche Worte aus ihnen zu streichen, die Wahrheit an den Zeitge-
schmack anzupassen, bestimmte Artikel aus dem Credo zu streichen mit
der falschen Vorgabe, sie würden heute nicht mehr verstanden. Die von
Gott gewollte Einheit kann nur in der gemeinsamen Zustimmung zur
Unversehrtheit des Inhalts des geoffenbarten Glaubens Wirklichkeit wer-
den. Was den Glauben betrifft, steht der Kompromiß im Widerspruch zu
Gott, der die Wahrheit ist. Wer könnte im Leib Christi, der „der Weg, die
Wahrheit und das Leben“ ist (Joh 14,6), eine Versöhnung für rechtmäßig
halten, die um den Preis der Wahrheit erreicht würde?

Qu.: Joh. Paul II., Ut unum sint
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Rechtfertigung innere
Gerechtmachung be-
deutet und daß Ge-
rechtfertigte in diesem
Sinn nicht Sünder blei-
ben.

Ob sie nun die Be-
gierde als wahre Sün-
de ansehen oder nicht,
darüber gibt die Fort-
setzung von 2B kei-
nen eindeutigen Auf-
schluß. Nach Darle-
gung der katholischen
Auffassung (Begierde
als eine aus der Sünde
kommende und zur
Sünde drängende Nei-
gung) wird von Unter-
schieden zwischen
dieser und der Position
der (auch der heutigen) Lutheraner
gesprochen. Demnach würde es
scheinen, daß diese weiter am Be-
griff der Begierde als wahrer Sünde
festhalten.

 Begierde ist nicht Sünde

Andererseits heißt es, es könne aus
lutherischer Sicht anerkannt wer-
den, „daß die Begierde zum Ein-
fallstor für die Sünde werden
kann“. Ist sie selbst dann schon
„richtig“ Sünde im Sinn der Luthe-
raner? Einerseits scheint es, ja; denn
sonst gäbe es in dieser Frage keinen
nennenswerten Unterschied zur ka-
tholischen Lehre. Und es wird auch
nirgendwo angedeutet, was nach
lutherischer Auffassung der Unter-
schied zwischen wahrer Sünde und
Sünde im uneigentlichen Sinn des
Wortes sein könnte.

Etwas weiter dagegen folgt, of-
fenbar als Aussage der beiden Dia-
logpartner, der Satz: „Die Sünde hat
personalen Charakter und führt als
solche zur Trennung von Gott.“
Demnach  - so wird man den Text
verstehen dürfen - kann die Begier-
de als solche, weil sie keine persön-
liche Entscheidung darstellt, den
Menschen nicht von Gott trennen
und ist deshalb nicht Sünde im ei-
gentlichen Sinn des Wortes. Der
Gedanke ist der GE, Nr. 30, ent-
nommen, wo er allerdings nur die
katholische Position, im Gegensatz
zu der lutherischen, charakterisiert.
Indem das Wesentliche dieser Aus-
sage im Annex zu einer gemeinsa-

men Aussage beider Partner ge-
macht wurde - so darf man mit gu-
tem Willen wohl urteilen -, ist das
gerettet, was notwendig ist, um die
Aussage von Punkt 2A aufrechtzu-
erhalten, und damit ist dem, was die
„Antwort der katholischen Kirche“
verlangt, im wesentlichen Genüge
getan.

Wenn diese Deutung des Ab-
schnitts 2B zutrifft, fragt es sich al-
lerdings, in welchem Maß die Lei-
tung des Lutherischen Weltbundes
bei den Nachverhandlungen von
den Synoden ihrer Kirchen bevoll-
mächtigt war, ein so erhebliches zu-
sätzliches Zugeständnis zu machen.
Und ebenso ist zu fragen, ob man
realistischerweise erwarten kann,
daß Aussagen wirksam werden, die
nur mittels einer derart schwierigen
Deutungsarbeit aus dem Text her-
auszulesen sind.

Gnade und menschliche
Mitwirkung

Der Punkt 2C beginnt mit der Fest-
stellung, daß der Mensch allein aus
Gnade, allein durch Glauben, „un-
abhängig von Werken“ gerechtfer-
tigt wird. Als Beleg für das „unab-
hängig von Werken“ wird Römer
3,28 angeführt - allerdings mit einer
sinnverändernden Auslassung. Im
Römerbrief heißt es nämlich: „...
unabhängig von Werken des Geset-
zes“. Gemeint sind die zahlreichen
vom jüdischen Gesetz verlangten
Praktiken und Enthaltungen. Ob
und inwiefern auch die für alle

Menschen geltenden
sittlichen Gebote mit-
gemeint sind, ist eine
offene Frage. Es ist
eine Zumutung, daß
der Text diese Frage
durch eine verstüm-
melnde Zitationsweise
zu beseitigen versucht
und erst dadurch die
Stelle für den hier ge-
wünschten Zweck ver-
wendbar macht.

Im übrigen bemüht
sich dieser Text in dem
zitierten Abschnitt 2C
sowie in 2D und E, das
Wesentliche dessen,
was nach katholischer
Lehre zum Thema Mit-
wirkung des Men-

schen zu sagen ist, mit Bibelstellen
und Stellen aus lutherischen
Bekenntnisschriften zu belegen.
Philipper 2,12-13 etwa erklärt einer-
seits, daß Gott in uns „das Wollen
und das Vollbringen bewirkt“, und
fordert uns andererseits auf, uns mit
Furcht und Zittern um unser Heil zu
mühen: Das eine schließt das ande-
re offenbar nicht aus. Es folgt aus
einer Bekenntnisschrift die interes-
sante Formulierung: „...sobald der
Heilige Geist... sein Werk der Wie-
dergeburt und Erneuerung in uns
angefangen hat, ist es gewiß, daß
wir durch die Kraft des Heiligen
Geistes mitwirken können und sol-
len“.4

Unter 2D erscheint ein Zitat aus
einer anderen lutherischen Be-
kenntnisschrift, das im Anschluß an
2 Petrus 1,10 erklärt, man solle die
guten Werke des Gerechtfertigten
tun, „damit wir unsere Berufung
fest machen, d.h., daß wir nicht
wieder vom Evangelium abfallen,
indem wir wieder sündigen wür-
den“.5 Im selben Zusammenhang
heißt es, der Gerechtfertigte sei da-
für verantwortlich, „die Gnade
nicht zu verspielen, sondern in ihr
zu leben“; und abschließend: „In
diesem Sinn können Lutheraner
und Katholiken gemeinsam verste-
hen, was über das ‘Bewahren der
Gnade’ in der Gemeinsamen Erklä-
rung, Nr. 38 und 39 gesagt ist.“

Wer an dieser Stelle nachsieht,
stellt fest, daß dort außer vom Be-
wahren der Gnade auch vom
Wachstum in ihr die Rede ist, so-
wohl nach katholischer als auch

Trient, die Stadt, in der das wegweisende Reformkonzil der
Kirche von 1545 bis 1563 stattfand.
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nach lutherischer Auffassung.
Wenn das im Annex nicht wieder-
holt wird, soll es damit sicher nicht
in Abrede gestellt sein. Darf man
dann, wie anzunehmen, beide Texte
zusammennehmen, ergibt sich in
diesem Punkt eine relativ erfreuli-
che Bilanz. Die lutherische Seite be-
kennt sich mit dazu, daß Mitwir-
kung mit der Gnade in der Gnade
möglich und zum Heil notwendig
ist und daß wir für das Verspielen
oder Nichtverspielen der Gnade
verantwortlich sind. Damit wird
einschlußweise die Wirklichkeit des
freien Willens in bezug auf Heil und
Unheil anerkannt.

Einige Unklarheiten

Im Abschnitt 2E könnte folgender
Satz zu einem Mißverständnis An-
laß geben: „Im Endgericht werden
die Gerechtfertigten auch nach ih-
ren Werken gerichtet... Wir gehen
einem Gericht entgegen, in dem
Gott ... alles annehmen wird, was in
unserem Leben und Tun seinem
Willen entspricht. Aber alles, was
unrecht in unserem Leben ist, wird
aufgedeckt und nicht in das ewige
Leben eingehen.“ Das könnte man
so verstehen, als wären im Sinn der
Autoren alle Menschen im Endef-
fekt Gerechtfertigte, so daß aus al-
len im Gericht nur das Böse entfernt
und niemand verdammt würde.
Aber man muß es nicht so verste-
hen. Dem Wortlaut nach ist es auf
jene Menschen zu beziehen, die als
Gerechtfertigte ster-
ben, unabhängig von
der Frage, ob es ande-
re gibt, die als Nicht-
gerechtfertigte ster-
ben und verdammt
werden. Und wenn
hier zweifelsfrei vom
Gericht die Rede ist,
das über die Gerecht-
fertigten ergehen
wird, dann wird damit
einschlußweise die
Existenz von läßli-
chen Sünden aner-
kannt (d.h. von Sün-
den, die die wesentli-
che Ausrichtung auf
Gott nicht aufheben)
und ebenso die Wirk-
lichkeit dessen, was
in der katholischen

Theologie als die jenseitige Läute-
rung oder bildhaft als Fegefeuer be-
zeichnet wird. Darüber, daß die lu-
therischen Gesprächspartner dem
zugestimmt haben, dürfen wir uns
freuen.

Rechtfertigung- unabdingbares
Kriterium

Punkt 3 antwortet auf die Frage, in-
wiefern die Rechtfertigungslehre
Kriterium des wahren Glaubens ist.
Sie ist es in dem Sinn, daß keine an-
dere Lehre ihr widersprechen darf.
Sie ist es als ein „unverzichtbares
Kriterium“ mit einer einzigartigen
Bedeutung, „im Gesamtzusammen-
hang des grundlegenden
trinitarischen Glaubensbekenntnis-
ses der Kirche“. Darin ist
„trinitarisch“ wichtig. Das Wort be-
deutet: auf die Dreifaltigkeit bezo-
gen. Damit ist angegeben, wer die-
ser Jesus Christus ist, durch den al-
lein wir gerechtfertigt werden: der
ewige Sohn Gottes, wahrer Gott,
wie der Vater und der Heilige Geist,
und für uns Menschen wahrer
Mensch geworden. „Glaubensbe-
kenntnis der Kirche“ ist wichtig,
weil es deutlich macht, daß die Kir-
che, indem sie den Glauben an das
dreifaltige Sein und Leben Gottes
entfaltet hat, die Bibel irrtumsfrei
gedeutet hat.

Auch über diese Aussage dürfen
wir uns freuen, einmal weil damit
ein guter Ansatzpunkt gegeben ist,
von dem aus ökumenische Gesprä-

che über die Irrtumsfreiheit der Kir-
che bei der Weitervermittlung und
Entfaltung der geoffenbarten Wahr-
heit schlechthin und über die dafür
zuständigen Organe geführt werden
können. Zum anderen wird damit
die Position jener evangelischen
Theologen zurückgewiesen, die in
der lutherisch verstandenen
Rechtfertigungslehre das einzige
Kriterium der wahren Glaubensleh-
re und der wahren Kirche erblicken
und der Meinung sind, daß dieses
auch innerhalb der Bibel anzuwen-
den wäre, um bestimmte Passagen
oder ganze biblische Schriften ab-
zulehnen.

Diese Auffassung hatte in der
Diskussion um die GE insbesonde-
re Eberhard Jüngel vertreten.6 Darin
tut sich ein Abgrund zwischen einer
solchen lutherischen Extrem-
position und der katholischen Lehre
auf. Allerdings beruft sich Jüngel
nicht zu Unrecht dafür auf die Re-
formatoren. Hat doch Luther selbst
aus einer solchen Sicht heraus be-
stimmte Teile des Neuen Testa-
ments, insbesondere den Jako-
busbrief, als Heilige Schrift minder-
wertiger Qualität beurteilt. Viele,
auch glaubensaktive evangelische
Christen von heute wissen davon
nichts oder lehnen einen solchen
Gedanken bewußt ab. Der Lutheri-
sche Weltbund hat sich, Gott sei es
gedankt, in ihrem Sinn entschieden.

Der vierte und letzte Punkt des
Annexes betrifft die Frage nach der
Autorität der lutherischen Synoden
und des Lutherischen Weltbundes.

Hier hatte, wie oben
erwähnt, die katholi-
sche Seite etwas gut-
zumachen. Sie tut es,
indem sie erklärt, die-
se Autorität nicht in
Frage stellen zu wol-
len. Der Dialog sei
zwischen gleichbe-
rechtigten Partnern
geführt worden, und
unbeschadet unter-
schiedlicher Auffas-
sungen von der Auto-
rität in der Kirche re-
spektiere ein jeder
der beiden „die ge-
ordneten Verfahren
für das Zustande-
kommen von Lehr-
entscheidungen des
anderen Partners“.

Augsburg, Rathaus. Der Ort der für die Unterzeichnung des
Konsenspapiers vorgesehen ist.
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Gemeinsame Erklärung und
Trient

In der Offiziellen Feststellung heißt
es im Anschluß an Nr. 41 der GE:
„Die in dieser Erklärung vorgelegte
Lehre der lutherischen Kirchen wird
nicht von den Verurteilungen des
Trienter Konzils getroffen.“ Gemeint
kann nur sein, daß dem so ist dank
der Erläuterung und Korrektur, die
der Annex gebracht hat. Denn vor-
her hatte ja die „Antwort der katholi-
schen Kirche“ ausdrücklich erklärt,
daß es Punkte gäbe, für die dieses
Urteil noch nicht zutreffen würde.

In welchem Maß ist es nachvoll-
ziehbar, daß dasselbe Urteil nun-
mehr zutrifft? In päpstlichem Auf-
trag ergangene Äußerungen soll
man sich immer mit gutem Willen
anschauen, und wenn man das tut,
kann man folgendes feststellen:

Zuerst, daß wir uns hier im we-
sentlichen auf die Kanones7 des
Konzils beschränken müssen, die
ausdrücklich die Rechtfertigungs-
lehre betreffen. Es sind deren insge-
samt 33.8 Berührt wird das Thema
auch in den Kanones über die Taufe
und über das Bußsakrament.9 Doch
können diese vernünftigerweise
nicht gemeint sein, da bezüglich der
Notwendigkeit des Bußsakramentes
für die Wiedererlangung der verlore-
nen Rechtfertigung die GE die ver-
bleibende Gegensätzlichkeit der Po-
sitionen ausdrücklich feststellt (Nr.
30). Dann aber muß gleichzeitig in
der Reihe der 33 Kanones zur Recht-
fertigung der neunundzwanzigste
ausgeklammert werden, weil auch er
die Lehre verurteilt, man könnte
durch bloßen Glauben, ohne Bußsa-
krament die verlorene Rechtferti-
gung wiedererlangen.

Hinzunehmen muß man aller-
dings zu den verbleibenden 32
Kanones den Kanon 5 zur Erb-
sündelehre.10 Dieser schließt diejeni-

1 Text in: KNA Dokumentation, Nr. 5,
30.6.1998, S. 1-4.
2 Text in: KNA Dokumentation, Nr. 24,
12.6.1999, S. 1-3.
3 Hervorhebung von mir.
4 Konkordienformel, Solida declaratio,
II, 65; Anpassung an die heutige Sprach-
form und Hervorhebung von mir.
5 Apologie der Ausgburger Konfession,
XX, 13; Anpassung an den heutigen
Sprachgebrauch von mir.
6 Um Gottes willen - Klarheit! Kritische

Bemerkungen zur Verharmlosung der
kriteriologischen Funktion des
Rechtfertigungsartikels - aus Anlaß einer
ökumenischen „Gemeinsamen Erklä-
rung zur Rechtfertigungslehre“, in: Zeit-
schrift für Theologie und Kirche 94,
1997, 394-406.
7 Kanon, Mehrzahl Kanones, bedeutet im
kirchlichen Gesetzbuch einen Paragra-
phen; in Lehrtexten von Konzilien eine
Entscheidung, die Widersprechende aus
der Kirchengemeinschaft ausschließt.

8 H. Denzinger/P. Hünermann, Kompen-
dium der Glaubensbekenntnisse und
kirchlichen Lehrentscheidungen, Frei-
burg 371991, Nr. 1551-1583.
9 Ebd., Nr. 1614-1627; 1701-1715.
10 Ebd., Nr. 1515.
11 Kanon 11 zur Rechtfertigung; ebd. Nr.
1561.
12 Kanones 4,9,24 und 32; ebd. Nr.
1554.1559.1574.1582.
13 Ebd., Nr. 1580.
14 Ebd. 1578.

gen aus der Kirchengemeinschaft
aus, die die böse Begierde als Sünde
im wahren und eigentlichen Sinn des
Wortes ansehen. Gerade diesen
Punkt, wie er in der GE dargestellt
ist, hatte die „Antwort“ als „für Ka-
tholiken unannehmbar“ bezeichnet.
Nach der oben durchgeführten Un-
tersuchung von Punkt 2A und 2B
des Annexes kann man mit viel gu-
tem Willen diese Bedenken als beho-
ben ansehen.

Die wahre innere Erneuerung der
Gerechtfertigten,11 sowie Möglich-
keit und Notwendigkeit der mensch-
lichen Mitwirkung12 scheinen durch
die GE zusammen mit dem Annex
ausreichend bejaht zu sein. Was
Kanon 3013 betrifft, der diejenigen
ausschließt, die die Möglichkeit be-
streiten, daß zeitliche Sündenstrafen
zurückbleiben, wenn Sündenschuld
vergeben ist, so bekennt die GE samt
Annex diese Möglichkeit zwar nicht
ausdrücklich, leugnet sie jedoch
nicht. Und ein solcher Gedanke hätte
durchaus Platz in dem, was in Punkt
2E des Annexes über das auch von
den Gerechtfertigten zu erwartende
Gericht gesagt wird.

Es bleibt Kanon 28, der jene aus-
schließt, die behaupten, mit dem Ver-
lust der Gnade gehe zugleich immer
der Glaube verloren oder der dann
verbleibende Glaube sei kein wahrer
Glaube.14 Es ist schwer einzusehen,
wieso die heutigen Lutheraner von
diesem Kanon nicht betroffen sein
sollen, wenn sie - laut GE, Nr. 25-26
- erklären: Der rechtfertigende Glau-
be „ist in der Liebe tätig“; und daß
ohne die Erneuerung der Lebensfüh-
rung kein Glaube sein kann. Und
dieser - wie gesagt schriftwidrige -
Glaubensbegriff wird im Annex
nicht korrigiert, ebensowenig wie er
in der „Antwort“ von der Glaubens-
kongregation beanstandet worden
war. Ob dieser Punkt schlicht über-
sehen worden ist? Die Frage muß
um so mehr beunruhigen, als dersel-

be Glaubensbegriff vorausgesetzt
werden muß, damit der erste Satz
von Punkt 2C des Annexes stimmen
kann: „Rechtfertigung geschieht ...
allein durch Glauben“. Das trifft nur
zu, wenn unter „Glauben“ Hoff-
nung, Liebe und tätige Reue mitge-
meint sind.

Fehlende Korrekturen - Anlaß zu
Irreführung

Die Freude über die durch den An-
nex zurechtgerückten Punkte wird
durch die Tatsache getrübt, daß die
Korrekturen nicht in den Text der GE
eingearbeitet wurden. Dieser enthält
demnach weiter die Aussagen, die
nach katholischer Lehre bedenklich
oder gar - wie die Glaubens-
kongregation zu Recht feststellte -
„für Katholiken nicht annehmbar“
sind. Nichts aber kann verhindern,
daß in Wort und Schrift die betref-
fenden Stellen der GE vielfach allein
zitiert werden, ohne Verweis auf ihre
Korrektur durch die offizielle Fest-
stellung und den Annex. So gibt die
GE aufgrund der Art, wie sie erschie-
nen ist, Anlaß zu massiver Desinfor-
mation und Irreführung im Sinn der
alten reformatorischen Lehre. Denn
Hörer und Leser werden in ihrer gro-
ßen Mehrheit keine Ahnung davon
haben, daß unsere Kirche gerade zu
den entscheidenden Punkten eine er-
hebliche Korrektur gefordert und der
Lutherische Weltbund dem zuge-
stimmt hat und damit von den refor-
matorischen Positionen weitgehend
abgerückt ist.

Daher ist es notwendig, einer sol-
chen Desinformation entschieden
entgegenzutreten. Der vorstehende
Beitrag will dafür echte Information
und ein Arbeitsinstrument zur Verfü-
gung stellen, das von nichterklärten
Fachausdrücken weitestgehend frei
und einer möglichst breiten Leser-
schicht zugänglich ist. ¨
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Im Dezember 1998 machte eine
südkoreanische Forschergruppe von
sich reden, als sie auf einem
Fachkongress  angab, weltweit erst-
mals einen Menschen geklont zu ha-
ben  1, 2.

Als „Klonen“ wird im wissen-
schaftlichen Sprachgebrauch die
künstliche Vermehrung von Erbgut
verstanden. Jede lebende Zelle trägt
in sich eine Kopie ihres eigenen Bau-
plans, der bei der Zellteilung an die
Tochterzellen weitergegeben wird.
Der Bauplan oder das Erbgut ist in
der Desoxyribonucleinsäure (DNS)
niedergelegt, welche sich im Zell-
kern befindet. Die einzelnen
„Informationseinheiten“ der DNS,
die z.B. den Aufbau eines einzelnen
Eiweißes bestimmen, heißen Gene.
Bei der geschlechtlichen Fortpflan-
zung paaren sich jeweils eine mütter-
liche Eizelle und eine väterliche Sa-
menzelle, die beide nur jeweils die
Hälfte des für ein Lebewesen erfor-
derlichen Erbgutes enthalten. Nach
der Befruchtung der Eizelle durch die
Samenzelle entsteht ein neues Lebe-
wesen, das genau die Hälfte aller
Gene von jedem Elternteil geerbt hat.

Seit längerer Zeit schon ist der
Mensch dazu in der Lage, einzelne
Gene zu isolieren und beispielsweise
in Bakterien einzuführen. Solche
gentechnisch veränderten Bakterien
können dann auf natürlichem Wege
leicht beliebig vermehrt werden und
produzieren bei geeigneten Bedin-
gungen die von den eingeführten
Genen kodierten Genprodukte. Ein
Großteil des heute bei der Behand-
lung von Diabetikern verwendeten
Insulins wird etwa auf diese Weise
hergestellt.

Erstmals Menschen geklont

Von Wolfgang B. Lindemann

Etwas völlig anderes ist es, nicht
ein einziges Gen, sondern einen gan-
zen Organismus zu klonen, ihn
künstlich und ungeschlechtlich zu
vermehren. 1997 ist dies erstmals
mit dem berühmten Schaf „Dolly“
gelungen, welches eine genaue Ko-
pie eines anderen Schafes ist. Zu sei-
ner Erzeugung wurde der Zellkern
einer Zelle eines erwachsenen Scha-
fes in die befruchtete Eizelle eines
anderen übertragen, deren
urspünglicher Kern entfernt worden
war. Die entstehende künstliche Zel-
le teilte sich anschließend wie jede
andere befruchtete Zelle. Sie wurde
einem weiblichen Schaf in die Ge-
bärmutter übertragen und führte zu
einer normalen Schwangerschaft
und Geburt.

Aufgrund der großen Ähnlichkeit
zwischen menschlicher und tieri-
scher Biologie war es zu erwarten,
daß früher oder später diese Technik
auch beim Menschen erprobt wer-
den würde.

Dies ist vor einigen Monaten ge-
schehen. Im Dezember 1998 berich-
teten südkoreanische Wissenschaft-
ler, sie hätten einer Frau eine Eizelle
entnommen, deren Zellkern entfernt,
und durch einen anderen Zellkern
einer  Körperzelle derselben Frau er-
setzt. Die entstandene neue Zelle
wurde von ihnen anschließend dazu
angeregt, sich wieder zu teilen, so
daß ein Embryo entstand. Nach 2
Teilungen, als der Embryo 4 Zellen
besaß, wurde das Experiment abge-
brochen und der Embryo abgetötet.

Die Forscher geben als ihre Moti-
vation an, sie hätten grundsätzlich
erproben wollen, ob die bisher nur
bei Tieren wie  Schafen und Mäusen

beschriebenen Klonierungs-
techniken auch beim Menschen an-
wendbar seien. Eine künstliche Er-
zeugung eines geklonten Menschen
- was die Wiedereinführung in die
Gebärmutter einer Frau und die Aus-
tragung der Schwangerschaft bis zur
Geburt erfordert hätte - sei von ihnen
nicht beabsichtigt gewesen.

In Südkorea erhob sich auf diese
Nachricht ein Sturm der Entrüstung.
Bürgerbewegungen formierten sich
und verlangten das gesetzliche Ver-
bot solcher Experimente, das Parla-
ment wurde aufmerksam.

Zusätzlich wurden von Fach-
wissenschaftlern Zweifel an diesem
Experiment geäußert. Die Forscher
hatten angegeben, überprüfen zu
wollen, ob die bei Tieren erprobten
Klonierungstechniken auch bei
Menschen funktionieren, und
schlossen aus dem Ausgang dieses
Experimentes, daß dies der Fall sei.
Ohne auf Einzelheiten einzugehen,
sei gesagt, daß das Experiment als
ungenügend angesehen wurde, da
der Embryo schon nach 2 Teilungen
abgetötet wurde. Er hätte nach Aus-
sage von Experten vielmehr längere
Zeit am Leben erhalten und beob-
achtet werden müssen.

Das Klonierungsexperiment wur-
de von einem  Wissenschaftlerteam
unter der Leitung von Kim Bo Sung
und Lee Bo Yeon am Zentrum für
künstliche Befruchtung (In-vitro-
Fertilisation) am Kyunghee
Universitätskrankenhaus in Seoul
durchgeführt. In Südkorea existieren
landesweit etwa 80, miteinander in
scharfer wirtschaftlicher Konkurrenz
stehende Zentren für künstliche Be-
fruchtung. Es wurde daher verschie-
dentlich der Verdacht geäußert1, das
Zentrum wolle in den Blickpunkt der
Öffentlichkeit rücken, um mehr
Kundinnen anzuziehen. (Bei künstli-
cher Befruchtung wird eine Eizelle
künstlich im Reagenzglas befruchtet
und dann in die Gebärmutter zu-
rückgeführt. Dies ist für einige
kinderlose Paare die einzige medizi-
nische Möglichkeit, Kinder zu be-
kommen. Da die Methode nicht sehr
gut funktioniert, müssen pro gebore-
nes Baby ungefähr 20 Eizellen be-
fruchtet werden. Diese überzähligen
befruchteten Eizellen - Embryos
oder, besser gesagt, Menschen -
kommen dabei auf verschiedene
Weise ums Leben, ehe ein Baby ge-
boren wird).

Das deutsche Embryonenschutzgesetz mag das Klonen von Men-
schen oder die Erzeugung von Menschen mit künstlich veränder-

tem Erbgut verbieten. Aber der Damm ist bereits gebrochen: in den USA
haben Wissenschaftler der Firma Advanced Cell Technology im Novem-
ber 1998 den ersten Menschen genetisch verändert. Der folgende Bei-
trag schildert ein weiteres Beispiel. Der Autor ist Arzt am Centre
Hospitalier Universitaire in Straßburg.
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Herr de Wolf, in diesem Jahr
begeht die Aktionsgemein
schaft Kyrillos und

Methodios in Köln ihr 15jähriges
Bestehen. Eigentlich ist die A.K.M.
am äußersten Rand der Non-Profit-
Organisationen angesiedelt. Bis
zum vergangenen Jahr - als Sie und
Ihre Organisation ins Kreuzfeuer
der Kritik von
Ökumene-Krei-
sen aus der ka-
tholisch-orthodo-
xen Ecke gerieten
- war Ihre Orga-
nisation kaum
bekannt. Ende
vorigen Jahres
wurde dann so-
gar in Mittei-
lungsblättern ei-
niger deutscher
Diözesen vor Ih-
nen gewarnt we-
gen Ihrer angeb-
lich anti-orthodo-
xen Haltung. Es
ist an der Zeit,
unserem Leser-
kreis die A.K.M.
einmal näher
vorzustellen. Sind Sie bereit, einige
Fragen zu beantworten?

Ja. - Und Sie haben Recht: Nach
unserer Information über die Neu-
auflage des orthodoxen anti-katho-
lischen Katechismus und dessen
Verbreitung durch die orthodoxe
Kirche in der Ukraine, Weißrußland
und Rußland wurden wir durch
Ökumene-Kreise im Westen scharf
angegriffen. Warum, ist uns bis
heute nicht recht verständlich. Vom
Beginn ihres Bestehens an ist die
A.K.M. in kirchlichen (katholi-
schen) Kreisen bewußt totge-
schwiegen worden. Aber seit 1997
werden wir in nicht gerade fairer
Weise in der katholischen und or-
thodoxen Presse als „der  Stören-
fried der nachkonziliaren Ökume-
ne“ angeprangert, vor dem zu war-
nen sei und von dem man sich klar
zu distanzieren habe.

Können Sie uns erklären, was zur
Gründung der A.K.M. geführt hat?

Wenn ich diese Frage offen und
ehrlich beantworten würde, müßte
ich sehr persönlich werden. Die
Gründung der A.K.M. ist nämlich
nicht nach dem üblichen Schema
verlaufen, sondern eher nach dem

1 „Korean report sparks anger and inquiry“,
Science 283, S. 16f  (1. 1.1999)
2 „Reports casts doubt on korean
experiment“, Science 283, S. 618f  (29.
1.1999)
3 Biologen heute, Mitteilungen des Ver-
bandes Deutscher Biologen e.V. und
biowissenschaftlicher Fachgesellschaften,
3/97, S. 2
4 Katechismus der kath. Kirche Nr. 2275

Auf erschreckende Weise zeigt
sich, wie weit verbreitet die Ansich-
ten sind, die der Vizepräsident des
Verbandes Deutscher Biologen, Dr.
Rüdiger Marquardt, in der Vereins-
zeitschrift „Biologen heute“ 1997
damals in Bezug auf „Dolly“ ausge-
sprochen hat:

„Leider gingen in der kollektiven
Empörung über Horden geklonter
Mindermenschen die nachdenkli-
chen Töne völlig unter. Erst Wochen
später wurde die Frage diskutiert, ob
das Klonen nicht dann in Erwägung
gezogen werden müsse, wenn es die
einzige Möglichkeit für kinderlose
Ehepaare darstellt, Kinder mit ihrem
Erbgut zu haben. Eine Frage, deren
Beantwortung gar nicht so einfach
ist“ 3.

Als Biologe müßte Herr Marquardt
wissen, daß durch Klonen nur die
Kopie eines Ehepartners erzeugt wer-
den kann - aber nicht Nachkommen
mit dem Erbgut des Ehepaares, d.h.
von Vater und Mutter. Das ist ein qua-
litativer Unterschied. Koreanische
Befürworter des Klonen gingen noch
einen Schritt weiter und sprachen
hoffnungsvoll davon, daß durch die-
se Technik lesbische Paare Kinder ha-
ben könnten2.

Neben dem Unheil, das diese ver-
werflichen Experimente direkt an-
richten, sollte nicht vergessen wer-
den, daß dadurch die Gentechnik als
ganze in Verruf gerät. Es verwundert
nicht, daß letzten Sommer eine
Volksabstimmung in der Schweiz
beinahe jede Form von Gentechnik
landesweit untersagt hätte - mit den
verhängnisvollen Folgen, die das
beispielsweise für Diabetiker haben
könnte, wie der Autor dieses aus sei-
ner eigenen ärztlichen Tätigkeit sa-
gen kann.

Es ist zu hoffen, daß dieses Expe-
riment einmalig bleiben und welt-
weit keine Nachahmer finden wird,
dafür aber wachsame Gesetzgeber,
die die Gebote Gottes 4 respektieren
und derartige Aktivitäten einem ra-
schen Ende zuführen.

Sprichwort: Der Mensch denkt, und
Gott lenkt. Aber wie soll man das
erklären, ohne etwas von einer per-
sönlichen, intimen Beziehung zu
Gott preiszugeben?

Die Vorgeschichte wäre wohl
wissenswert, doch dann müßte ich
weit, im Rahmen dieses Interviews
zu weit ausholen. Zur Hintergrund-

information, die
für ein Ver-
ständnis der
Vorgänge erfor-
derlich ist, ge-
hört aber viel-
leicht Folgen-
des:

Mitte 1983
wurde ich
schwer krank:
Darmkrebs. Ich
war gerade 50
Jahre alt gewor-
den und mußte
in weniger als
einem Jahr drei-
mal operiert
werden. Bei
meiner Entlas-
sung aus dem
K r a n k e n h a u s

diagnostizierten die Ärzte eine Le-
benserwartung von vielleicht noch
sechs Monaten. Schock...! Die Ärz-
te empfahlen mir eine Beschäfti-
gung, die mich ablenken würde.
Doch das ist einfacher gesagt als
getan. Für einen gläubigen Men-
schen war dies ja schließlich die
letzte Vorbereitung auf den Tod.

In dieser Situation erinnerte ich
mich gerne an die Zusammenarbeit
in meiner Jugendzeit mit dem rus-
sisch-katholischen ostkirchlichen
Zentrum „Leben mit Gott“ in Brüs-
sel. Dieses Zentrum war eine De-
pendance der vatikanischen Ostkir-
chen-Kongregation mit Verlagsab-
teilung. Gründerin und Leiterin war
Frau Irene Posnoff (gebürtige ortho-
doxe Russin, während des Studi-
ums konvertiert, Doktor der Theo-
logie, Universität Löwen/Belgien),
ebenso hoch intellektuell wie gütig
- „Mütterchen Rußland“ in Person.
Da in diesem Zentrum fast klösterli-
che Verhältnisse herrschten, dachte
ich dort bei der Verlagsarbeit ehren-
amtlich zu helfen und mich geistig
auf den Tod vorzubereiten. Mit viel
Taktgefühl lehnte man ab, bat mich
aber, in Deutschland - ich wohnte
damals bereits in Köln - eine Spen-

Unser Interview-Partner Josef
Maria de Wolff

¨
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„Es blieb nichts anderes übrig...“

Zur Gründung der Aktionsgemeinschaft Kyrillos und Methodios

Interview mit Josef Maria de Wolff

nennenswerten Spenden. Eines
schönen Tages im Herbst 1984 er-
hielt ich eine anonyme Spende von
20.000 DM mit dem Vermerk
„Bücheraktion PRO RUSSIA“. Mei-
ne Freude war groß, und ich wollte
das Geld schnellstens in Brüssel
übergeben. Aber ich traf nur auf
eine verlegene Frau Posnoff, der
Repräsentantin des Zentrums, dem
die Leitung eines bekannten katho-
lischen Fördervereins, der (auch
heute noch) das Zentrum in Brüssel
finanziell unterstützt, zwischenzeit-
lich jeglichen weiteren Kontakt zu
mir untersagt hatte. Aus diesem
Grund traute sich auch niemand,
den Betrag offiziell - d. h. gegen
Quittung - in Empfang zu nehmen.
Weshalb dieses Kontaktverbot aus-
gesprochen wurde, kann man nur
vermuten; ein Prälat aus dem Köl-
ner Ordinariat kommentierte es so:
„Die Spendenfreudigkeit wird oft
dargestellt als ,Spendenwiese’.
Wenn fremdes Wild auf dieser Wie-
se auftaucht, wird zuerst aus allen
Ecken und Kanten mit losem Schrot
gefeuert. Läßt sich das Wild so nicht

vertreiben, dann wird gezielt ge-
schossen.“ Was das gezielte Schie-
ßen bedeutet, erfahren wir seit 15
Jahren.

Nun steckte ich in einem großen
Dilemma. Diejenigen, die das
Kontaktverbot zu verantworten ha-
ben, sind - menschlich gesprochen -
schuld daran, daß schließlich die
Aktionsgemeinschaft Kyrillos und
Methodios gegründet wurde; denn
es blieb wohl nichts anderes übrig,
um das Geld zu verwalten.

Die A.K.M. - als Verein war sie ja
von dem merkwürdigen Kontakt-
verbot nicht betroffen - kaufte von
diesem Betrag „im Sinne des Spen-
ders“ religiöse Bücher bei der
Verlagsabteilung des Brüsseler Zen-
trums. Anhand eines jährlich er-
scheinenden Schematismus mit Na-
men, Adressen und allen wichtigen
Daten von sowjetischen Dissiden-
ten versuchten wir zuerst die Men-
schen ausfindig zu machen, die aus
religiösen Gründen verhaftet und
verurteilt wurden. Es war damals
bereits gestattet, an Gefangene und
ihre Familienangehörige 5-kg-Pa-

denaktion zu Gunsten des Hauses
in Brüssel unter der Bezeichnung
„PRO RUSSIA“ durchzuführen. Mir
wurden zwei hochgestellte geistli-
che Herren aus Köln als Leumund
für das Unternehmen genannt, die
auch akzeptierten, jedoch der Gene-
ralvikar von Köln legte sich quer.
So war die Aktion „PRO RUSSIA“
schneller erledigt als gedacht. Neu-
er Schock. Gesteigerte Einnahme
von Psychopharmaka. Später dann
griff ich endlich nach dem altbe-
währten Hausmittel meiner Mutter,
wenn sie in großer Not war: das täg-
liche Rosenkranzgebet.

In den folgenden Monaten ent-
wickelte sich in mir eine ganz neue
Geisteshaltung. Als ich gelernt hat-
te, den Tod zu akzeptieren, lehrte
Gott mich, im Leiden einen tieferen
Sinn zu erkennen, ja sogar zu dan-
ken dafür, daß ich leiden durfte. Bei
einer Nachuntersuchung kam dann
die unerwartete Mitteilung der Ärz-
te, daß ich geheilt sei.

Da nun geschah etwas, was kein
Mensch planen oder voraussehen
konnte, aber schließlich doch der
direkte Anlaß war für die Gründung
der A.K.M. und deren Zielsetzung.

Damals existierte zwar ein Konto
„PRO RUSSIA“, aber es gab keine

Jährliche Rosenkranzwallfahrt
„für die Bekehrung Rußland und
die Einheit der Kirche“, in der
Ukraine organisiert durch die
A.K.M. Hier in Hoschiw 1997 mit
60.000 Teilnehmer. Schlußan-
sprache von Josef Maria de Wolf.
Von l.n.r.: Bischof Iwan (Mar-
gitytsch), aus Transkarpatien, J.
M. de Wolf, Bischof Irynej (Bilyk).
Diözese Iwano-Frankiwsk und P.
Josaphat Worotnjak (Basilianer).
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kete zu schicken; darin durften
auch 3 Titel mit religiöser Literatur
enthalten sein.

Welche Ziele verfolgt die A.K.M.?
Das Ziel der A.K.M. wurde in den

Statuten so festgelegt: Verbreitung
von religiösem und christlich-sozia-
lem Gedankengut in Osteuropa so-
wie humanitäre Hilfe an religiös
Verfolgte sowie deren Familien.

Durch unsere Schriftenmission
und die damit einhergehende prak-
tische Hilfe erhielten wir Kontakte
mit Hunderten von Verfolgten, dar-
unter auch zahlreiche im Westen
bekannte Namen. Im September
1987 spielte man uns eine Liste
(ohne Absenderangabe) in lateini-
scher Sprache zu mit allen Orten in
der Sowjetunion, wo Katholiken
sich regelmäßig zum Gebet versam-
melten, und mit den Adressen der
für diese Katholiken zuständigen
Priester. In dieser Liste waren 1066
„Pfarreien“ und 909 katholische

Geistliche aufgeführt aus der So-
wjetunion sowie aus Lettland und
Litauen. Eine höchst brisante Infor-
mation.

Bereits 1987/88 waren wir „Lie-
ferant“ religiöser Literatur für die

ganze katholische Kirche in der So-
wjetunion (Rußland, Ukraine,
Weißrußland, Kasachstan,
Tadzikistan, Kirgisien, Georgien,
Moldavien) sowie Lettland und Li-
tauen. Wir haben von 1984 bis
1989 fast 4.000 5-kg-Pakete mit re-
ligiöser Literatur in die Sowjetunion
verschickt und hatten während die-
ser Zeit auch Kontakt mit manchem
Pfarrer, der heute Bischof ist, wie
beispielsweise der auch den FELS-
Lesern wohlbekannte Bischof in
Novosibirsk, S. Exz. Josef Werth.

Dieses Werk ist augenscheinlich
Gottes Werk. Dafür setzen wir uns
mit ganzer Hingabe ein - und den-
noch braucht Gottes Werk in dieser
Welt auch Geld, viel Geld, um wir-
kungsvoll helfen zu können. Jähr-
lich verbrauchen wir (einschließlich
unserer humanitären Hilfsaktionen
und Notprogramme) durchschnitt-
lich 400.000 bis 600.000 DM. Von
der „Amtskirche“ oder von Förder-
vereinen, die sich für die Kirche im
Osten verantwortlich fühlen, haben
wir - von 1984 bis heute - nicht ein-
mal auch nur 1 DM als Zuschuß er-
halten. Ganz im Gegenteil... „Eine
Privatinitiative wie die A.K.M. sollte
man nicht unterstützen“, heißt es
dazu kirchenamtlich.

In all den Jahren, die wir jetzt
schon tätig sind, hat Gott Freunde
und Förderer zu uns geschickt, die
nicht kleinlich waren. Und so hat es
uns in diesen 15 Jahren an nichts
gefehlt. Es bleibt nur das ununter-
brochene dankbare Staunen, wes-
halb Gott in so schwache Menschen
ein so großes Vertrauen setzt.

Der Umbruch im Osten, 1989/90,
scheint einen Schnitt bedeutet zu
haben in Ihrer Arbeit. Wo liegt der
Schwerpunkt der Tätigkeit der
A.K.M. jetzt?

Unsere Schriftenmission läuft
weiter, aber in anderer Form; sie
war nicht allein Ziel unserer Tätig-
keit. Durch Fügung befaßte ich
mich intensiv mit der Geschichte
der unierten Kirche in Rußland
bzw. im Zarenreich und mußte zur
Kenntnis nehmen, daß die Verfol-
gung und Unterdrückung der
unierten Kirche durch das Zaren-
regime (später durch die Sowjeti-
sche Regierung) und durch die rus-
sisch-orthodoxe Kirche so alt sind
wie die Union selber: nämlich 400
Jahre. Keine Generation der

unierten Kirche ist ohne Märtyrer.
Zweimal hat der Vatikan hierüber
ein Weißbuch publiziert. Darin ste-
hen tausende Namen derer, die für
ihre Treue zum Petrusamt ihr Leben
hingegeben haben. Aus einer m. E.

falsch verstandenen Ökumene wird
dieses Martyrium heute totge-
schwiegen. Im katholisch-orthodo-
xen Dokument von Balamand steht
sogar wortwörtlich: „Die Union war
und ist ein Irrtum.“ Diese Aussage ist
eine Blasphemie. Denn die Union
war und ist das Werk von Gott Heili-
ger Geist. Ich betrachte es als eine
Aufgabe der A.K.M., die Ehre Gottes
in diesem Punkt zu verteidigen.

Diese Aufgabe ist unlösbar ohne
Gebet und Opfer. Deshalb haben wir
schon 1989 eine Rosenkranz-
bruderschaft ins Leben gerufen mit
dem erklärten Ziel, im Geiste der
Botschaft von Fatima zu beten für
die Bekehrung Rußlands und die
Einheit der Kirche. Wir brauchen
auch Männer und Frauen, die hierfür
stellvertretend Sühne leisten wollen.

Außerdem schaffen wir - ohne
vorher um Erlaubnis zu bitten -
auch Tatsachen durch den Bau von
Kirchen und Klöstern für die
unierte Kirche in Gebieten, wo vor
dem 2. Weltkrieg keine Unierten
waren. Bis jetzt hat Rom diese
Gründungen noch immer nachträg-
lich legalisiert. Als „Privatinitiative“
hat man halt auch mehr Möglich-
keiten...

Herr de Wolf, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.

Kyrillos und Methodios sind ne-
ben dem heiligen Benedikt die
beiden Patrone Europas und zu-
gleich das Symbol des A.K.M.

Die Geschichte, die Überlie-
ferungen und zahlreiche

kirchliche Einrichtungen legen
ein glänzendes Zeugnis für die
großen Verdienste der Ostkir-
chen um die Gesamtkirche ab.
Darum begnügt sich das Heilige
Konzil nicht damit, diesem kirch-
lichen und geistigen Erbgut
schuldige Achtung und gebüh-
rendes Lob zu zollen. Es betrach-
tet all das darüber hinaus als ech-
tes Erbgut der gesamten Kirche
Christi. Daher erklärt es feierlich:
Die Kirchen des Ostens wie auch
die Kirchen des Westens haben
das volle Recht und die Pflicht,
sich jeweils nach ihren eigenen
Grundsätzen zu richten, die sich
durch ihr ehrwürdiges Alter
empfehlen, den Gewohnheiten
ihrer Gläubigen besser entspre-
chen und der Sorge um das See-
lenheil angemessener erschei-
nen.

2. Vatik. Konzil: Dekret über
die katholischen Ostkirchen
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Wer noch das Theater in
Erinnerung hat, das be
stimmte Kreise des deut-

schen Katholizismus nach der rö-
mischen „Instruktion zu einigen
Fragen über die Mitarbeit von Laien
am Dienst der Priester“ vom 15. Au-
gust 1997 aufführten, durfte ge-
spannt sein: Wie würden die deut-
schen Bischöfe ihrer
„schwerwiegenden
pastoralen Verantwor-
tung“ (vgl. Vorwort
dieser Verlautbarung)
gerecht werden, alle
jene Mißstände abzu-
stellen, die von der rö-
mischen Instruktion
genannt worden wa-
ren? Nach den 1997
sofort laut geworde-
nen Beschwichtigungen aus den
verschiedenen Ordinariaten - „Uns
betrifft diese Instruktion nicht!“ - war
jedoch zu befürchten, daß alles beim
alten bleiben würde.

Aber es kam noch schlimmer.
Denn zum 8. Januar 1999 veröffent-
lichten „Die deutschen Bischöfe“
eine Verlautbarung „Zum gemeinsa-
men Dienst berufen: Die Leitung
gottesdienstlicher Feiern - Rahmen-
ordnung für die Zusammenarbeit
von Priestern, Diakonen und Laien
im Bereich der Liturgie“. In dieser
bischöflichen „Rahmenordnung“
geht es nicht darum, von Rom
angesprochene Mißstände abzustel-
len; auch nicht um die Frage einer
dienenden „Mitarbeit von Laien am
Dienst der Priester“ oder um eine
„Zusammenarbeit von Priestern,
Diakonen und Laien im Bereich der
Liturgie“, sondern vorrangig um die
Auflistung laikaler liturgischer Dien-
ste, die heute schon möglich sind.

Was haben wir auf Grund der
„Rahmenordnung“ der deutschen
Bischöfe zu erwarten? Laien - Män-
ner wie Frauen - dürfen sonntägliche

Nivellierung des priesterlichen Dienstes

Anmerkungen zur neuen Rahmenordnung für den Bereich der Liturgie

Von Robert Kramer

Wortgottesdienst-Feiern mit Kom-
munionausteilung vornehmen (vgl.
S. 9), was bereits mancherorts zu ei-
ner keineswegs notwendigen Ver-
drängung der Sonntagsmesse ge-
führt hat; sie dürfen auch Wort-
gottesdienst-Feiern am Werktag fei-
ern (vgl. 9); das Einbringen der den
Laien eigenen Spiritualität in die Li-

turgie wird als Bereicherung em-
pfunden und deshalb gefördert (vgl.
9), was fast notwendig zu einem
Wildwuchs innerhalb der Liturgie
führen muß; bei Andachten, die von
Laien geleitet werden, sollen Lesun-
gen und Gesänge „sinnvollerweise
vom Ambo aus vorgetragen“ (21)
werden (was ihre „Leitungs“-Rolle
unterstreicht); an Feiertagen sollen
Laien Laudes und Vesper leiten kön-
nen, wobei sie, „gegebenenfalls in li-
turgischer Kleidung, im Altarraum
Platz nehmen“ (22), wenn auch
nicht auf dem Priestersitz; Laien wer-
den auch weiterhin zur „Vorberei-
tung und Leitung gottesdienstlicher
Versammlungen“ (26) herangezo-
gen.

Beauftragte Laien können folgen-
de Gottesdienste leiten: selbständige
Wort-Gottes-Feiern, auch an Sonnta-
gen sowie am Aschermittwoch (mit
Aschenweihe und Aschenaufle-
gung), am Palmsonntag und am Kar-
freitag! (vgl. 33/4); Horen der Tag-
zeitenliturgie; Kommunionfeiern;
Eucharistische Andachten; Feiern
mit Kranken und Sterbenden (Kran-

kenkommunion; Wegzehrung) Buß-
gottesdienste; bestimmte Segnungen
(z.B. Blasiussegen); bestimmte li-
turgische Feiern während des
Katechumenats; die Feier des Be-
gräbnisses. (alle S. 28)

Laien können das Allerheiligste
aussetzen, auch in der Monstranz
(38), wobei Weihrauch eingelegt

und das Allerheilig-
ste inzensiert werden
kann; er (sie) kann
auch ein Schulter-
velum benützen
(40); bei der
Fronleichnamsprozessi-
on kann von Laien
(auch Frauen) zeit-
weise das Allerhei-
ligste getragen wer-
den (40).

Folgende Segnungen können
nach dem Meßbuch bzw. dem
Benediktionale von Laien vor-
genommen werden:

a) Segnungen im Laufe des Kir-
chenjahres:

Segnung des Adventskranzes;
Kindersegnung zur Weihnachts-
zeit; Segnung des Johannesweins;
Segnung und Aussendung der
Sternsingersowie Segnungen am
Epiphaniefest; Blasiussegen (ohne
Segensgebärde); Segnung und
Austeilung der Asche in einem
Wortgottesdienst; Segnung der
Zweige in einer Wort-Gottes-Feier
am Palmsonntag; Speisensegnung
an Ostern; Wettersegen; Kräuter-
segnung am Hochfest der Aufnah-
me Mariens in den Himmel; Seg-
nung der Erntegaben am
Erntedankfest; Segnung der Grä-
ber an Allerheiligen/Allerseelen;
Kinder- und Lichtersegnung am
Martinsfest; Brotsegnung an be-
stimmten Heiligenfesten; Feuer-
segnung am Johannisfest.

b) Anlaßbezogene Segnungen:
Segnung einer Mutter vor und

L iturgische Handlungen müssen klar die geordnete
Einheit des Gottesvolkes als organische Gemeinschaft

darstellen und dementsprechend die innige Verflochtenheit,
die zwischen der liturgischen Handlung und dem organisch
strukturierten Wesen der Kirche vorhanden ist.
Dies geschieht, wenn alle Beteiligten treu und mit Hingabe
die Rolle ausführen, die ihnen jeweils zukommt.
Qu.: Instruktion zu einigen Fragen über die Mitarbeit der Laien

am Dienst der Priester, Die liturg. Feiern Art. 6, Paragr.1.
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nach der Geburt; Kindersegnung zu
Beginn eines Schuljahres; Segnung
der Eheleute bei ihrer Silbernen
oder Goldenen Hochzeit; Reise-
segen; Segnungen in den Bereichen
Arbeit und Beruf; Segnungen von
Verkehrseinrichtungen; Segnungen
in den Bereichen Freizeit, Sport und
Tourismus; Segnungen jeglicher
Dinge (alle S. 43/4).

Laien können bei
Katechumenen das Gebet
um Befreiung (Exorzismus)
sprechen; oder das Se-
gensgebet, und danach je-
dem einzeln die Hand aufle-
gen (44/5); Laien dürfen Al-
ben (unter Umständen mit
Schultertuch und Zingulum)
tragen (47).

Es ist bezeichnend, daß
für die priesterlichen und
diakonalen „Dienste“ in der
„Rahmenordnung“ nur je 2
1/2 Seiten, für die Laien-
dienste aber 21 (!) Seiten zur
Verfügung stehen. Offen-
sichtlich geht es eben dieser
„Rahmenordnung“ darum,
den Laien im Kirchendienst (Pasto-
ral- und Gemeindereferentinnen
und -referenten) den Weg zu quasi-
priesterlichen Aufgaben zu ebnen
oder ihr bisheriges Tun abzu-
segnen.

Wenn es gleich anfangs in der
bischöflichen Verlautbarung heißt:
„Die im Zusammenhang der jüng-
sten Liturgiereform entstandene
Vielfalt von gottesdienstlichem En-
gagement zahlreicher Laien in den
Pfarrgemeinden ist eines der er-
freulichsten Zeichen des Aufbruchs
nach dem Konzil und verdient
höchste Anerkennung und großen
Dank“ (S.7), so fragt man sich, ob
die Verfasser dieser „Rahmen-
ordnung“ wirklich nicht mehr
wahrnehmen, daß es auch Gläubi-
ge gibt, die diese Laiendienste ent-
schieden ablehnen und deshalb an
keiner gottesdienstlichen Feier teil-
nehmen (werden), die von Laien
geleitet wird.

Vieles, was bisher nur den Prie-
stern zustand, wird in dieser
Rahmenordnung den Laien zuge-
sprochen. Dabei wird kein Gedan-
ke darauf verschwendet, ob diese
laikalen Dienste nicht auch eine
Ursache dafür sind, daß unsere
Kirchen immer leerer werden und
sich immer weniger junge Men-

schen für einen priesterlichen
Dienst entscheiden. Wer will auch
noch Priester werden, wenn der
priesterliche Dienst immer mehr
ausgehöhlt und durch Laien ersetzt
wird? Da mag man noch so sehr
das „allgemeine Priestertum“ be-
schwören: glauben die Bischöfe al-
len Ernstes, daß viele Gläubige an

Aschermittwochs- oder Karfrei-
tagsgottesdiensten teilnehmen wer-
den, die von Frauen in Albe,
Schultertuch und Zingulum gefei-
ert werden, wie es nach der neuen
„Rahmenordnung“ möglich ist
(vgl. ebd., S. 47)?

Warum will denn der Anspruch
ganzer Frauengemeinschaften auf
das Frauenpriestertum nicht ver-
stummen, obwohl der Papst in die-
ser Frage eindeutig entschieden
hat? Sollte nicht doch ein Zusam-
menhang zwischen laikalen Dien-
sten am Altar und diesem
Anspruchsdenken bestehen?

Es sei nicht verschwiegen, daß
die „Rahmenordnung“ auch Unter-
scheidungsmerkmale zwischen
dem priesterlichen Dienst und den
Dienst von Laien bei gottesdienstli-
chen Feiern angibt (vgl. S. 47-50).
Erwähnt werden „besondere Kenn-
zeichen“, damit der Unterschied
zwischen Priestern, Diakonen und
Laien deutlich wird; eine „ange-
messene Kleidung“ („Stola, Dalma-
tik“ und „Meßgewand“ sind den
Priestern und Diakonen vorbehal-
ten); der rechte „Platz eines Gottes-
dienstbeauftragten“ (den „Vor-
stehersitz“ soll ein Laie nicht benut-
zen; an den Altar soll ein Laie nur
dann treten, wenn er nach einer

Wort-Gottes-Feier eine damit ver-
bundene Kommunionfeier leitet);
„unterscheidende Worte und Ge-
bärden“ („Der Herr sei mit euch“
und ähnliche Formeln sind den ge-
weihten Amtsträgern vorbehalten;
genauso der Schlußsegen „Es segne
euch...“ sowie der „Segen mit dem
Altarssakrament“); und schließlich

„Gebets- und Segens-
gebärden von beauftragten
Laien“ (Laien halten bei Ge-
beten, auch Segensgebeten,
die Hände gefaltet; nur bei
der Segnung von
Katechumenen dürfen Laien
die Hände ausbreiten; Laien
dürfen Kreuzzeichen auf die
Stirn zeichnen; bei „der Seg-
nung von Gegenständen ent-
fällt das Kreuzzeichen mit
der Hand“); Laien können
das Weihwasser reichen oder
die Gläubigen mit Weihwas-
ser besprengen; ebenso die
zu segnenden Gegenstände,
die sie auch inszensieren
dürfen).

Trotz dieser Einschrän-
kungen: Es ist bedauerlich, daß
durch die neue „Rahmenordnung“
der deutschen Bischöfe die Korrek-
tur Roms an den Mißständen bei der
„Mitarbeit von Laien am Dienst der
Priester“ in den Hintergrund ge-
drängt wird und Laien priesterliche
Dienste übertragen werden, die in
Notzeiten ihren Sinn haben mö-
gen, in unserer heutigen Situation
in Deutschland aber nur dazu füh-
ren, daß unter Laien ein liturgi-
sches Anspruchsdenken wächst,
das den priesterlichen Dienst er-
schwert, den Auszug Gläubiger
aus unseren Kirchen beschleunigt
und den Sinn für die von Christus
zuerst und vorrangig den Priestern
übertragene Liturgie noch mehr
verdunkelt.

Wir erinnern daran, daß die
Initiativkreise bereits vor der römi-
schen Verlautbarung bzw. fast par-
allel zu ihr von Mai bis September
1997 eine Umfrage „Wie erleben
Sie die ‘neue Liturgie’?“ unter-
nommen hatten, deren Ergebnisse
als „Denkschrift“ allen Bischöfen
im deutschsprachigen Raum zu-
gänglich gemacht wurden. Einige
von den Gläubigen als „Miß-
brauch“ empfundene liturgische
Eskapaden (und nach der römi-
schen Verlautbarung sind dies auch

Eine als Clown verkleidete Frau am Ambo
während der hl. Messe in der Kirche von
Lisdorf, dies ist kein einmaliger Fall.
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objektiv Mißbräuche!) werden nun
in der „Rahmenordnung“ von den
Bischöfen gutgeheißen (z.B. das
Tragen der Monstranz bei der
Fronleichnamsprozession durch
eine Frau, obwohl genug Priester
da sind, ja sogar ein Bischof bei
der Prozession mitgeht!); andere
„Mißbräuche“ werden übergangen
(wie z.B. die Frage der Kom-
munionausteilung durch Laien,
obwohl kein Mangel an Priestern
herrscht bzw. nur wenige Gläubige
zur Kommunion gehen; oder das
Heranholen von Laien (Frauen) an
den Altar, so daß der Eindruck von
Konzelebranten bzw. Konzele-
brantinnen entsteht).

Im Schlußwort der „Rahmen-
ordnung“ heißt
es: „Alle Frauen
und Männer, die
sich hauptberuf-
lich oder neben-
amtlich einset-
zen, daß in ihren
Gemeinden die
Liturgie der Kir-
che lebendig ge-
feiert wird, ver-
dienen dankbare
A n e r k e n n u n g
und Ermutigung.
Das gottesdienst-
liche Leben all-
gemein und be-
sonders unter
dem Druck des
Priestermangels
ist ohne die
Mitarbeit der Lai-
en nicht mehr
vorstellbar“ (S.
50). In solchen
Worten wird
greifbar, daß die-
se „Rahmenord-
nung“ sich vor
allem an die Lai-
en wendet und
of fens icht l ich
den Zorn der Verbandskatholiken
über die römische Verlautbarung
von 1997 beschwichtigen soll. An
die Priester und Diakone wird dage-
gen kein vergleichbares Schluß-
wort gerichtet. Offensichtlich setzt
sich damit immer mehr ein
Liturgieverständnis durch, das sich
von der bisherigen Sicht radikal
unterscheidet. „Der Gottesdienst
der Kirche, wozu nicht nur das
Meßopfer, sondern auch weitere li-

turgische Handlungen wie die
Spendung der Sakramente, die
abendliche Vesper mit dem Weih-
rauchopfer oder die feierlichen
Prozessionen gehören, galt bisher,
bei allem gnadenhaften Bezug auf
den Menschen, primär als kulti-
scher Dienst vor Gott, der von ei-
nem geweihten Priester, unter Assi-
stenz weiterer Kultdiener (Diako-
ne, Akolythen, Lektoren, Sänger)
vollzogen wird, und dem sich das
anwesende Volk innerlich und
äußerlich (durch Gesänge und Ak-
klamationen) anschließt“, schrieb
1989 Klaus Gamber (in: Fragen in
die Zeit - Kirche und Liturgie nach
dem Vatikanum II, S. 36). Damit
scheint es vorbei zu sein. Denn die

b i s c h ö f l i c h e
„ R a h m e n o r d -
nung“ ersetzt
den bisherigen
„Mysteri-enkult“
weithin durch
die „Gemeinde-
versammlung“.

Doch wie sag-
te der große grie-
chische Kirchen-
lehrer Athanasius
(295-373)? „Die
Kirche hat nicht
erst jetzt Ord-
nung und Sat-
zung erhalten, sie
wurde ihr von
den Vätern gut
und sicher über-
geben. Der Glau-
be nahm auch
nicht erst jetzt
seinen Anfang,
sondern er ist
vom Herrn durch
die Jünger auf
uns gekommen.
Möge doch nicht
das, was von An-
fang an bis auf
unsere Zeit in

den Kirchen bewahrt wurde, in un-
seren Tagen preisgegeben werden.
Möge nicht, was uns anvertraut wur-
de, von uns veruntreut werden“ (zi-
tiert bei Klaus Gamber, a.a.O., S. 5).

Die Gefahr, daß die bischöfliche
„Rahmenordnung“ das priesterli-
che Tun gegenüber den Laien-
diensten weithin zurückdrängt und
das überlieferte Liturgieverständnis
„veruntreut“, ist leider nicht von der
Hand zu weisen.

Auf
dem

Prüfstand

Katholische Frauengemeinschaft
uneinsichtig

Die kfd- Präsidentin Bogner vertei-
digt die umstrittenen kfd-Leitlini-
en. Sie räumt zwar ein, die Forde-
rung, alle Lebensformen von Frau-
en seien gleichwertig, sei mißver-
ständlich formuliert, sie bekräftigt
aber in gleichem Zusammenhang
die Haltung des kfd zur grundsätz-
lichen Weihefähigkeit von  Frauen
und warnt vor einem Auszug der
Frauen aus der Kirche. Sie wünscht
sich ferner, daß die Leitlinien eine
„heilsame Unruhe für den Verband
und damit auch für die Kirche“ sei-
en. Die Ausrichtung der Leitlinien
sagten:

„Wir lassen uns herausfordern
von der Gerechtigkeit Gottes, die
menschliche Maßstäbe sprengt...“

Dazu ist anzumerken: Die um-
strittenen Sätze der angesproche-
nen Richtlinien sind nicht mißver-
ständlich, sondern sehr eindeutig
formuliert. Sie lauten.

„Alle Lebensformen von Frauen
müssen als gleichwertig anerkannt
werden. Dazu muß deutlich wer-
den, daß Maßstab für den Wert ei-
ner Lebensform nur die in ihr ge-
lebte Lebens- und Beziehungs-
qualität sein kann. Es ist erforder-
lich, daß die Vielfalt von Frauen-
leben in Gesellschaft und Kirche
als Bereicherung wahrgenommen
wird“  (S.3). In den „Handlungs-
schritten“ heißt es dazu: „Die kfd
arbeitet in Kirche und Gesellschaft
auf Anerkennung der Gleichwertig-
keit verschiedener Lebensentwürfe
von Frauen hin“.( S.4)

Hinsichtlich der Ämter steht:
„Frauen soll der Zugang zu allen
Ämtern offenstehen. Dazu müssen
Voraussetzungen geschaffen wer-
den, die Frauen und Männern die
gleichberechtigte Beteiligung an

Um auch auf diesem Ge-
biet die kirchliche Identi-

tät jedes Einzelnen zu wah-
ren, sind Mißbräuche ver-
schiedener Art abzuschaffen,
die der Bestimmung des can.
907 entgegenstehen, demge-
mäß es den Diakonen und
Laien in der Eucharistiefeier
nicht erlaubt ist, Gebete oder
Gebetsteile - insbesondere
das eucharistische Hochgebet
und die Doxologie - vorzutra-
gen oder Handlungen und
Gesten zu verrichten, die dem
zelebrierenden Priester vorbe-
halten sind. Ein schwerer
Mißbrauch ist es überdies,
wenn Laien gleichsam den
„Vorsitz“ bei der Eucharistie-
feier übernehmen und dem
Priester nur das Minimum be-
lassen, um deren Gültigkeit
zu garantieren.

Qu.: Instruktion zu einigen
Fragen über die Mitarbeit der
Laien am Dienst der Priester,
Die liturg. Feiern Art. 6, P. 2

¨
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kirchlichen Entscheidungen er-
möglichen“. Dazu sehen die
„Handlungsschritte“ vor: „Die kfd
initiiert und unterstützt Netzwerke,
die sich für die Weihe von Frauen
einsetzen“ (S.5)

Die Leitlinien sind also sehr ein-
deutig, sie bedürfen keiner Präzi-
sierung. Sie sorgen auch nicht für
eine „heilsame Unruhe“, es sei
denn, man sieht eine daraus er-
wachsende Spaltung zwischen Ka-
tholiken, die sich an die Gebote
Gottes (Lebensformen), die Vorga-
ben Christi (Priestertum) und damit
an die Lehre der Kirche halten und
solchen, die sich ihre Normen sel-
ber machen, für „heilsam“ an. Die
kdf hält offensichtlich die Lehre
der Kirche für „menschliche Maß-
stäbe“, die sie nach Gutdünken
verändern zu können glaubt. Die
Bischöfe werden hoffentlich im
angekündigten Dialog die Sache
klarstellen.         H.G.

Gegenrechnung

Pressemeldungen zufolge sucht
die deutsche Bischofskonferenz
eine Formulierung, die es dem
Staat auch künftig erlaubt, den Be-
ratungsschein trotz des neuen Zu-
satzes als Voraussetzung zur Ab-
treibung anzuerkennen. Die deut-
schen Bischöfe entschuldigen ihr
Verwirrspiel mit der Behauptung,
dass ihr Beratungsschein auch man-
ches Leben retten würde. Selbst
wenn dies in Einzelfällen zutreffen
mag, ist auch die Gegenrechnung
aufzumachen: Haben doch die Bi-
schöfe durch ihre Scheinerteilung
erst die Atmosphäre der Unbedenk-
lichkeit erzeugt, welche die Abtrei-
bung angesichts kirchlicher Mitwir-
kung als harmlos und erlaubt er-
scheinen lässt. Die leise und nur
interne Distanzierung von dieser
Auslegung erreicht die Öffentlich-
keit nicht mehr. Jedenfalls kostet
der „Schein“ mehr Kindern das Le-
ben als  möglicherweise durch ihn
gerettet werden. Unsere Erlebnis-
gesellschaft wollte von der Kirche
ja auch nur eins: Das ist der morali-
sche Persilschein für das Genuss-
und Tötungsgeschäft. Für diesen
Persilschein erhält die Kirche von
der Welt eine zweifache Vergü-
tung. Das ist gesellschaftliche Dul-
dung und viel Geld. Ein solcher

nicht genannt werden wird. Abtrei-
bung und Mitwirkung ist nicht um-
sonst mit der Exkommunikation be-
droht. Naturgemäß geht der forma-
len Exkommunikation die innere
Entfremdung von der Kirche vor-
aus. Wie weit diese Entfremdung
von der Kirche bereits gediehen ist,
zeigt das Beispiel eines Bischofs,
der Martin Luther  pauschal „als ge-
meinsamen Lehrer der beiden Kir-
chen“  bezeichnet, wohl wissend,
was dieser Lehrer über die hl. Messe
gesagt hat.   Eduard  Werner

Nicht nur die „Moralkeule“ ist
gefährlich

Da heute in der Öffentlichkeit viel-
fach die Gleichstellung homosexu-
eller Paarbeziehungen mit der Ehe
gefordert wird und sich in vielen
Nachmittagssendungen Schwule
„outen“, wollten offensichtlich
auch Radio Neues Europa und Ra-
dio Horeb nicht zurückstehen und
boten deshalb eine Sendung mit
dem Thema „Homosexualität - und
wie wir damit umgehen“ an. Als
Interviewpartner hatte man Bruder
Jan Hermanns, den Gründer der
Gemeinschaft „Emmaus“, gewon-
nen, der sich allerdings erst nach
einigen Zögern zu diesem Inter-
view bereitgefunden hatte.

Um es vorweg zu sagen: diese
Sendung enttäuschte in mehrfa-
cher Hinsicht. Nicht nur die
Interviewpartnerin mit ihren pro-
vokativen und vielfach am Zeit-
geist orientierten Fragen irritierte;
auch Bruder Jan befand sich mit
seiner Forderung nach einer „un-
bedingten Liebe“, mit der man Ho-
mosexuellen begegnen müsse, auf
einem gefährlichen Weg.

Doch kommen wir zu Einzelhei-
ten: Bruder Jan betonte gleich zu
Beginn der Sendung, er spreche als
Seelsorger, nicht als Theologe; als
Praktiker, nicht als Fachmann. Er
wolle zu einem Miteinander zwi-
schen „homosexuell empfinden-
den Menschen“ und Kirche beitra-
gen und nicht mit der „Moral-
keule“ beginnen. Er bat die
Homosexuellen und Lesben um
Vergebung, weil wir Christen ih-
nen gegenüber schuldig geworden
seien. Wir müßten zuerst bedin-
gungslos Liebende sein und keine
moralischen Besserwisser. Wie es

Judaslohn hat sich auch inner-
weltlich für die Kirche noch nie
gelohnt.

Die spanische Inquisition diente
beispielsweise in erster Linie der
gesellschaftlichen und politischen
Einigung des Landes. Obwohl die
Kirche damals einen eher mäßi-
genden Einfluss ausgeübt hat,
muss 500 Jahre später nur sie und
nicht der hauptverantwortliche
Staat unter diesem Fluch der Mit-
wirkung leiden. Das kollektive Ge-
dächtnis ist ungerecht zum Nach-
teil der Kirche. Für die Hexenpro-
zesse lieferten die beiden Konfes-
sionen zwar den weltanschauli-
chen Hintergrund, aber Haupttäter
war auch in diesem Fall der Staat.
Er suchte die totale Überwachung,
womit er auch den plötzlich sehr
zahlreichen Juristen Arbeitsplätze
verschaffte. Im kollektiven Ge-
dächtnis wird ungerechterweise
wieder die Kirche allein für diese
Untaten verantwortlich gemacht.
Im Dritten Reich jedoch wider-
stand zumindest die Katholische
Kirche dem nationalsozialistischen
Zeitgeist, was Bischof Lehmann
etwa 60 Jahre später nicht daran
hinderte, dem aktuellen Zeitgeist
zuliebe sich für die gar nicht vor-
handene Mitwirkung der Kirche zu
entschuldigen. Bedeutet dies nicht
für Tausende von Priestern, die in
den KZs schmachteten, eine Ver-
höhnung?

Hat  das wahre Bild der Kirche im
kollektiven Gedächtnis des Volkes
angesichts solcher  „Entschuldigun-
gen“ noch eine Chance? Die gegen-
wärtige Mitwirkung der deutschen
Kirche an der Abtreibung wird wie-
der in das kollektive Gedächtnis des
Volkes eingehen, und es wird dies-
mal der Kirche mit Recht ihre
Schuld vorhalten, während der
Staat in diesem Zusammenhang gar

Im „FELS“ vom Juni 1999, S.
164, haben wir einen Artikel
vom H. Pater Abt der Abtei St.
Joseph de Clairval veröffent-
licht. aus Versehen wurde die
Adresse der Abtei nicht genau
angegeben. Sie lautet: Abbaye
Saint-Joseph, F-21150 Flavig-
ny-Sur-Ozerain (Frankreich).
Die Telefax-Nummer ist:
(0033) 3-80962529.
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keinen Sinn habe, wenn Eltern ihre
Kindern, die vorehelich zu-
sammenlebten, nur tadelten (das
würde diese nur in den Sexismus
treiben), so dürften Eltern auch bei
der Frage der Homosexualität kei-
ne Brücken abbrechen, sondern sie
müßten in unbedingter Liebe zu ih-
ren Kindern stehen.

Spätestens an dieser Stelle wur-
de klar, daß Bruder Jan sich auf ei-
nen bedenklichen Weg begeben
hatte. Erinnern wir an den Priester
Eli (vgl. 1 Sam 2): ihn strafte Gott,
weil er gegenüber seinen Söhnen
in moralischen Fragen zu nachgie-
big war. - Von Christus wissen wir,
daß er nicht nur die „unbedingte
Liebe“ predigte. „Wenn du aber
das Leben erlangen willst, halte die
Gebote!“ (Mt 19,17), sagte er zum
reichen jungen Mann. - Und der
„barmherzige Vater“ im Gleichnis
vom „verlorenen Sohn“ machte
sich keineswegs auf den Weg, um
mit seinem Sohn schließlich unter
den Schweinen zu landen. Er blieb
zu Hause und hielt sein Haus in
Ordnung, was dem Sohn erst die
Rückkehr ermöglichte.

Nicht nur die „Moralkeule“,
auch eine „bedingungslose Liebe“
wird gefährlich, wenn mit ihr die
gottgewollten Ordnung übergan-
gen, gegen grundlegende Gebote
Gottes verstoßen und die not-
wendige Klärung fundamentaler
Sachfragen verdrängt wird. Es geht
ja auch um das Seelenheil der Be-
treffenden! „Täuschet euch nicht:
weder Unzüchtige..., noch Ehebre-
cher, noch die sich zur Knabenlie-
be hergeben oder sie üben ..., wer-
den das Reich Gottes erben“, sagt
der hl. Paulus (1 Kor 6,9f).

Wie also sollten wir mit Homo-
sexuellen umgehen? Da bisher
noch niemandem der Beweis
gelungen ist, daß Homosexualität
eine natürliche oder gottgewollte
„Anlage“ sei, dürfte der Nachweis
van den Aardwegs, Homosexu-
alität sei eine schwere Neurose des
Selbstmitleids, und wenn dieses
Selbstmitleid durchbrochen werde,
verschwänden alle Symptome der
Homosexualität, eine überzeugen-
dere Erklärung für das Phänomen
„Homosexualität“ darstellen. Das
verlangt aber, daß neben der gewiß
notwendigen „bedingungslosen
Liebe“ auch eine feste moralische
Führung notwendig ist, um Homo-

sexuelle und Lesben aus ihrer Ver-
strickung ins Selbstmitleid zu be-
freien.

Gerade die „bedingungslose
Liebe“ nötigt uns, Unzucht klar als
Unzucht zu bezeichnen. Das trifft
auf den vorehelichen wie außer-
ehelichen Verkehr zu, aber auch
auf das „Ausleben“ homosexueller
Neigungen. Das festzustellen, hat
nichts mit einer „moralischen Keu-
le“ zu tun, sondern entspringt der
Sorge um das Seelenheil unserer
Mitmenschen. Das „Ausleben“ der
homosexuellen Neigung ist ein-
deutig „Unzucht“, ist gott- und na-
turwidrig und schließt, wenn es
nicht bereut wird, vom Reich Got-
tes aus. Die moralische Grundord-
nung, wie sie uns in den Zehn
Geboten und im Doppelgebot der
Liebe geschenkt ist, muß von allen
anerkannt und respektiert werden -
auch von Homosexuellen und Les-
ben.   Robert Kramer

Unsachliche Reaktion

Die Deutsche Bischofskonferenz
bedürfe nicht der Belehrung durch
einen „österreichischen Klein-
inquisitor“. - Mit diesen Worten
kommentierte der Sprecher dieser
Konferenz, Dr. Rudolf Hammer-
schmid, laut einer KNA/DT-
meldung am 21. Juli Äußerungen
des Salzburger Weihbischofs Dr.
Andreas Laun. Der Weihbischof
war aufgrund einer gründlichen
Analyse zu dem Ergebnis gekom-
men: wenn die deutsche Kirche
dem Papst wirklich gehorchen
wolle, müsse sie aufhören,
Beratungsscheine auszustellen.

Ob die Äußerungen Launs ir-
gendetwas von einem „Klein-
inquisitor“ an sich haben, kann je-
der nachprüfen: Sie wurden im
Juli-Heft von „Theologisches“ un-
ter dem Titel „Die leidvolle Frage
des Beratungsscheins - eine Zwi-
schenbilanz“ veröffentlicht („Theo-
logisches“, Altleiningenweg 22, D-
50739 Köln). Es wäre gut, wenn sie
auch einem größeren Leserkreis
zugänglich gemacht würden, z.B.
in der DT oder in den Bistums-
blättern.

Zum Recht des Weihbischofs,
sich in der Frage öffentlich zu äu-
ßern: Jeder Bischof ist kollegial
mitverantwortlich für das Gesche-

hen in der Kirche. Da die Diözesen
sich nicht gegeneinander abschot-
ten lassen, gilt das besonders für
die Nachbardiözesen in einem Ge-
biet gleicher Sprache. Ganz abge-
sehen davon muß im vorliegenden
Fall jeder ehrliche Katholik sich
herausgefordert und aufgerufen
sehen, den Papst, die Gläubigen
und überhaupt alle Menschen ge-
gen den Versuch in Schutz zu neh-
men, den Papst für das Gegenteil
dessen zu mißbrauchen, was er mit
seinem Brief verlangt hatte, und
ihn von der Verantwortlichkeit für
das folgende Desaster zu entlasten.
Weihbischof Laun hat das mit sei-
nen Ausführungen in vornehmer
Weise, aber auch mit zwingender
Logik getan.

Er ist Moraltheologe von Fach
und hat lange Zeit in Deutschland
gelehrt. Viele deutsche Katholiken
vertrauen ihm, weil er mit seiner
Lehre in der authentischen Lehre
der Kirche gründet und nicht im
Dissens zu ihr steht wie leider viele
seiner deutschen Kollegen. Ange-
sichts des Verwirrspiels, in das die
deutschen Bischöfe sich begeben
haben oder hineingezogen wur-
den, sind sie ihm für seine klären-
den Äußerungen sehr dankbar.

Gerade auch in der Frage der
kirchlichen Mitwirkung bei der
staatlichen Schwangerenberatung
waren Einfluß und Gutachten von
Vertretern der „Autonomen Moral“
und der „teleologischen Ethik“
verhängnisvoll; bei der Prüfung
der Ursachen für den Weg in die
„Sackgasse“ müßte das ins Auge
gefaßt werden (Siehe S. 267: „Wie
soll es weitergehen?“). Vertreter
der authentischen Lehre der Kirche
hatten es hingegen von Anfang an
in der Sache schwer; sie wurden
gewissermaßen aus den kirchli-
chen Leben exkommuniziert (Sie-
he dazu S. 267 „Deutsche Kirche
gegen...“). Der Sprecher der Deut-
schen Bischofskonferenz steht mit
seiner unsachlichen Reaktion in ei-
ner üblen Tradition, die endlich ein
Ende finden sollte.         H.Fr.

Grosse Begeisterung bei neuen
Bewegungen
Beim Treffen der Gemeinschaft
Emanuel in Altötting vom 8.-11.
August nahmen ca. 1500 überwie-
gend Jugendliche teil.

v
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Zeit
im

Spektrum

Vorbeugung gegen AIDS

Angesichts des Massensterbens durch
AIDS in manchen Ländern und der 5,8
Millionen Neuinfizierten im Jahre 1998
nahm Erzbischof Elio Sgreccia Stellung
zu den üblichen Vorbeugungskampag-
nen, die nichts anderes zu wissen schei-
nen als die Empfehlung von Kondomen
(L’Osservatore Romano, dt. Wochenaus-
gabe, 30.7.1999). U.a. bemerkt der Erz-
bischof:

Wenn man die Gewißheit haben
möchte, nicht an AIDS zu erkranken, ist
der sicherste Weg ein angemessenes Ver-
halten: sich keine Drogen, die schon an
sich sehr schädlich sind, zu spritzen, und
ein freizügiges Sexualverhalten zu ver-
meiden. In den Vereinigten Staaten wird
auch von den nicht-kirchlichen Bera-
tungsstellen der Slogen „Chastity before
marriage, fidelity in marriage“ [Keusch-
heit vor der Ehe, Treue in der Ehe] ver-
wendet.

Wer könnte abstreiten, daß dies der si-
cherste Weg ist, und wer sollte einer In-
stitution, und sei es einer weltlichen,
vorwerfen, in erster Linie diesen Weg
vorzuschlagen?

Die Leute, die trotz der Ernsthaftig-
keit des Problems solche Grenzen nicht
akzeptieren wollen, sollte man jeden-
falls daran erinnern, daß im Falle von
AIDS „auch Kondome nicht immer
schützen“, da eine bedeutende Versager-
quote dokumentiert ist (10-15%). Das
darf man nicht vergessen.

Man könnte dagegen einwenden, daß
die statistische Abnahme des Risikos al-
lein schon ausreicht, um die Aufforde-
rung zur Verwendung von Präservativen
zu rechtfertigen, vor allem bei jenen
Leuten, die zur Selbstbeherrschung -
teilweise oder ganz - unfähig sind. In die-
sem Zusammenhang muß man allerdings
bemerken, daß, wenn die gesamte Strate-
gie der Vorbeugung auf der Verwendung
von Kondomen beruht, diese in der Psy-
chologie des Einzelnen und der Masse
den Eindruck eines „Allheilmittels“ er-
wecken: Das hat eine noch stärker ent-
hemmende Wirkung und deshalb die
Folge einer Gesamtzunahme der Risiko-
fälle und der gefährdeten Bevölkerungs-
gruppen. In Wirklichkeit ist der Rück-
griff auf das Kondom als einziges Vor-
beugungsmittel unangemessen und
letztendlich trügerisch.

Es gibt aber noch eine zweite An-
schauungsweise des Problems: die jener
Leute, die diese Frage unter dem Blick-
punkt einer umfassenden Anthropologie
der Person betrachten, zu der sie die Wer-
te der Gesundheit und Sexualität zählen,
mit einem notwendigen Bezug auch auf
die Werte von Ehe und Familie (...)

Im Hinblick allerdings auf das kon-
krete Problem der Anwendung von di-

daktischen Mitteln für die Schulen und
das Fernsehen, verlangen wir sicherlich -
nicht zuviel mit unserer Forderung, daß -
als erste erzieherische Maßnahme zur
AIDS-Vorbeugung - die Vermeidung von
risikoreichen Verhaltensweisen vorge-
schlagen wird, und zwar im Hinblick auf
eine vollständig menschliche und auf
die Ehe hinorientierte Sexualität.

Scheidung der Geister

Der jüngste „Geistliche Rundbrief“ von
Bischof Klaus Küng befaßt sich unter
dem Titel „Die kleine Herde“ mit dem
Rückgang des kirchlichen Lebens und
gibt auf die bange Frage vieler „Wie soll
es weitergehn?“ Ratschläge, wie Chri-
sten die Situation bestehen können
(Nr.2/99; Bisch. Sekretariat, Postfach
37, A-6800 Feldkirch). U.a. schreibt Bi-
schof Küng:
Es muß uns bewußt sein, daß gerade in
der derzeitigen Situation mit den vielfäl-
tigen, massiven Einflüssen unserer Kon-
sum- und Leistungsgesellschaft nur jene
im christlichen Glauben beharren kön-
nen, die nicht einfach nur im Strom der
gesellschaftlichen Mehrheitsmeinung
mitschwimmen, die bewußt Prioritäten
setzen, mit allen Kräften Christus suchen
und das eigene Leben konsequent nach
seinen Weisungen gestalten. Dies, ohne
innerlich davon abhängig zu sein, ob das
viele andere auch tun, oder ob ihre Ver-
haltensweise als übertrieben oder „ei-
genartig“ eingestuft wird.

Wir gehen auf eine Zeit zu - eigentlich
ist sie längst da -, in der es Mut braucht,
z.B. bei einem sonntäglichen Ausflug
mit einer Gruppe zu sagen: „Ich möchte
eine hl. Messe besuchen“, wenn eine sol-
che von den Organisatoren nicht geplant
war. Genauso fordert es Mut, klar zum
Ausdruck zu bringen, daß man an einer
bestimmten Unterhaltung, die dem
christlichen Empfinden widerspricht,
nicht interessiert ist. In solchen Situatio-
nen können dann auch Spötteleien vor-
kommen oder man wird als zu „eng“ oder
gar als verklemmt eingestuft. - Eigent-
lich ist das nicht überraschend. Hat nicht
Jesus gesagt, daß der Jünger nicht über
dem Meister steht? Haben wir nicht

Grund zur Freude, wenn wir gelegentlich
ähnliches erleben wie die Apostel und
die Heiligen? - Manchmal wird auch der
Vorwurf kommen, man bringe Unruhe, ja
Spaltung in eine Gemeinschaft. Auch das
hat Jesus vorausgesagt: „Denkt nicht,
ich sei gekommen, um Frieden auf die
Erde zu bringen. Ich bin nicht gekom-
men, um Frieden zu bringen, sondern das
Schwert“ (Mt 10,34).

Diese Umstände, in denen wir heute
als Christen leben und uns bewähren
müssen, haben aber auch eine positive
Seite: Sie führen bei jenen, die Christi
Ruf erkennen, zu einer zunehmend be-
wußteren und entschiedeneren Nachfol-
ge, was sie zugleich zu einem immer
deutlicher hervortretenden Zeichen für
die anderen Menschen werden läßt.

Überspielte Lehmann die
Bischofskonferenz?

In der „Frankfurter Allgemeinen“ vom
10.8.1999 (S. 39) ging Christian Geyer
im Anschluß an das „Welt-am-Sonn-
tag“-Interview von Erzbischof Dyba auf
die Entscheidung der Bischofskonferenz
in der Scheinfrage ein; er verglich sie
mit einem Autounfall, bei dem die
Wagenlenker ihr Gefährt zum Umsturz in
einem Graben gebracht haben, und be-
merkte dann:

Der Crash hat eine Botschaft freige-
setzt, die alle anderen Botschaften der
Kirche zu vergiften drohte: Nehmt unse-
re Worte nicht für bare Münze, versteht
sie in Anführungszeichen, als poetisches
Schmieröl im Betrieb der Republik. Der
Fuldaer Bischof Dyba hat jetzt die un-
heimliche Stille durchbrochen, die sich
über den Unfallort gelegt hatte (...)

„Wer wird denn von Bischöfen, die
eine offensichtliche Heuchelei präsen-
tieren, noch ein geistliches Wort oder,
eher noch, eine verpflichtende Botschaft
entgegennehmen?“ Die Scheinlösung
habe die Gefahr „eines Tumors am Leib
der Kirche, der rapide all ihre Glaubwür-
digkeit auffrißt. Deshalb müssen wir da
einen Schnitt machen, bevor die katholi-
schen Moralaussagen hierzulande zu ei-
nem Scherzobjekt degenerieren.“ Dyba
beläßt es nur bei Andeutungen, wenn er
sagt, daß Lehmanns Präsentation der Lö-
sung eher einem Coup gleiche, der „we-
der durch die Erklärung des Ständigen
Rats (der Bischofskonferenz) noch durch
den Kommentar des Heiligen Stuhls oder
durch den Brief des Apostolischen Nun-
tius gedeckt“ sei. Ein Teilnehmer an der
fatalen Sitzung, der sich selbst der Stim-
me enthalten hat, erhebt damit den unge-
heuerlichen Vorwurf, die Konferenz sei
durch ihren Vorsitzenden getäuscht wor-
den. Der Brief, in dem der Nuntius an-
geblich das Einverständnis des Vatikans
mit Lehmanns Quadratur des Kreises si-
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gnalisierte, ist bis heute nicht veröffent-
licht. Sollte der Vorsitzende einer Bi-
schofskonferenz tatsächlich zu den von
Dyba beschriebenen undialogischen Ei-
genmächtigkeiten gegriffen haben, hätte
er seine Amtsautorität verspielt.

Deutsche Kirche gegen „Aktion
Leben“ - Wer verweigert den Dialog?

Im „pur-Magazin“ brachte dessen Re-
dakteur Bernhard Müller einen Artikel
zum 20-jährigen Bestehen der „Aktion
Leben - Bewegung für das Leben“, der
größten deutschen Lebensrechtsbe-
wegung, geleitet von Walter Ramm und
Pater Otto Maier (Nr. 6/1999; Fritz-
Wirth-Str. 4, D-88353 Kißlegg). Der Arti-
kel wurde jetzt auch in „Christ und Zu-
kunft“ veröffentlicht (Nr. 75, 2. Quartal
1999; Postfach 61, D-69518 Abtstein-
ach). Das Verhältnis der Kirche in
Deutschland zur „Aktion Leben“ wird
darin als „eine Geschichte ganz eigener
Art“ beschrieben. Unter anderem wird
dort berichtet:

War bei der Gründung der Bewegung
für das Leben noch ein offizieller Vertre-
ter der Bischofskonferenz anwesend, so
stellten sich die kirchlichen Stellen spä-
testens 1982 offen gegen die Aktion Le-
ben, als diese nach jahrelanger erfolglo-
ser interner Kritik in ihrer Zeitschrift
„Christ und Zukunft“ öffentlich gegen
die Ausstellung des kirchlichen Be-
ratungsscheins für Schwangere Stellung
bezog. 1984 überreichte die Bewegung
für das Leben Kardinal Ratzinger in Rom
eine ausführliche Dokumentation zu der
kirchlichen Schwangerenkonfliktbera-
tung. Der Präfekt der Römischen
Glaubenskongregation wandte sich dar-
aufhin an die deutschen Bischöfe und
brachte sie in Erklärungsnot. „Von da
an“, erinnert sich Pater Maier, „stellte
sich der Vorsitzende der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Bischof Karl Lehmann,
gegenüber der Aktion Leben völlig
quer.“ - „Wir verlangten von der Kirche
ein klares Zeugnis für das Leben und kri-
tisierten jede Mitwirkung an dem
Tötungsgesetz. Wenn die Kirche in die-
ser Frage nicht klar wird, dann kann man
das nicht von Ärzten und Politikern ver-
langen“, erläutert Walter Ramm seine
Position. Doch anstatt einen fairen Dia-
log zu suchen, verteidigten die Ordina-
riate und die Bischofskonfernz „zornig
die kirchliche Mitwirkung am Tötungs-
paragraphen 218“ (Pater Maier), ließen
die Aktion und Bewegung für das Leben
von der Katholikentagen ausschließen
und warnten in amtlichen Mitteilungs-
blättern vor deren Aktivitäten (..)

Da sich die Aktion Leben kompro-
mißlos zeigte und nicht einbindenließ,
fiel sie in Ungnade (...)

„Wir sind die mitgliederstärkste Le-

bensrechtsbewegung und können uns in
der Kirche kein Gehör verschaffen, ob-
wohl wir eindeutig die Lehre der katholi-
sche Kirche vertreten“, klagt der vierfa-
che Familienvater Ramm, und Pater
Maier ergänzt: „Die Aktion Leben hat
sich immer an die Leitsätze der päpstli-
chen Enzyklika Humanae Vitae gehal-
ten. Die Kirche in Deutschland berief
sich auf das autonome Gewissen. Des-
halb wurden wir verfolgt. Wir sind ein
Stachel, der schmerzt.“

Wie soll es weitergehen?

Norbert und Renate Martin, seit 18 Jah-
ren Mitglieder des „Päpstlichen Rates
für die Familie“, schrieben in der „Tages-
post“ vom 7.8.1999 über die Rechtsfolge
des Beratungsscheins nach dem Beschluß
der Deutschen Bischofskonferenz: sie sei
genau das Gegenteil von dem, was auf
ihm gedruckt stehe und deshalb nicht im
Sinne des Papstes. Zum notwendigen
Fortgang der Dinge sagen sie:

Der Schatten, der auf unsere Bischöfe
und die Kirche in Deutschland gefallen
ist, und die Scham, Bestürzung und Rat-
losigkeit, die viele Gläubige befallen ha-
ben, müssen verschwinden. Das höhni-
sche Gelächter mancher Kreise muß ver-
stummen - es ist unerträglich und öffentli-
ches Gift. Die Bischöfe haben erklärt, daß
sie dem Papst folgen wollen. Diese Bereit-
schaft sollten wir alle anerkennen, stärken
und bestärken, indem wir uns geeint um
unsere Bischöfe scharen und ihnen so den
sicher nicht einfachen Weg zum „Folgen“
erleichtern In dieser schweren Anfech-
tung brauchen sie die Verlässlichkeit und
Treue des gläubigen Volkes, denn der
Weg des jetzt fäligen „Ausstiegs“ wird
nicht leicht sein.

Aber diese „babylonische Gefangen-
schaft“ wird ein Ende finden und die Kir-
che die Chance erhalten, einen Teil ihrer
prophetischen Sendung für die Gesell-
schaft wieder zu gewinnen.

Es gibt Tausende und Abertausende,
die darauf warten, daß mutige Bischöfe
das Signal des Bischofs von Rom beherzt
aufnehmen und daß wir uns in Deutsch-
land wieder zusammen mit den Hirten un-
ter dem Ober-Hirten einen (...)

Die Kultur des Todes, die sich in der
verkappten Fristenlösung in unserem
Staat nur noch ein kleines Feigenblatt
umhängen konnte, muß in die Schranken
gewiesen werden. Das Ja zur Position des
Papstes beinhaltet sowohl ein Nein zum
autonomen Selbstbestimmungsrecht der
Frau über das Leben des Kindes als auch
ein Nein zum Zugang zur Abtreibung in-
folge von Zwangsberatung. Damit ist das
Beratungskonzept des Gesetzgebers von
der Kirche verworfen.

Die Bischofskonferenz sollte in großer
Sachlichkeit prüfen, wie es dazu kam, daß

die Kirche in Deutschland sich in diese
Sackgasse manövrierte, und die entspre-
chenden Schlüsse daraus ziehen. Statt die
Kräfte in nutzlose Klärungs-
auseinandersetzungen mit Rom zu ver-
geuden, sollte man den Schulterschluß
mit den Lebensrechtsbewegungen su-
chen, wie es zum Beispiel in den Vereinig-
ten Staaten, Italien und anderen Ländern
seit Jahren mit großem Erfolg für die Sa-
che des Lebens geschieht.

Der unbekannte Papst...

Im Geleitwort zum „Directorium spiri-
tuale“ vom Juli 1999 verteidigte dessen
Redakteur, Prälat Josef Grabmeier, den
Papst gegen seine Kritiker in Deutsch-
land (Dir. Spirituale, Niedermünster-
gasse 1, D-93047 Regensburg):

Johannes Paul II. genießt ein un-
glaublich hohes Ansehen in aller Welt.
Es erfüllt einen mit Staunen, wenn man
liest und hört, welche Menschenmassen
sich bei seinen Pastoralbesuchen um ihn
drängen und seinen klaren, fundierten
und kompetenten Aussagen lauschen.

Leider hat Johannes Paul II. hierzu-
lande keine gute Presse. Auch innerhalb
der Kirche überwiegt vielfach die Kritik.
Bei jedem aber, der das Wirken Johannes
Paul II. genau verfolgt, verstummt sie. Er
hat der Welt etwas zu sagen. Sein Blick
ist in die Zukunft gerichtet. Er hat eine
große Perspektive. Er weiß, was heute
der Welt not tut (...)

Wenn man genau hinsieht, es sind
kleine Geister, von sich eingenommene,
in manipulierte weltliche Denkstruktu-
ren verfangene Menschen, die das Ver-
trauen in den Papst als Träger des Petrus-
amtes, als umsichtigen und besorgten
Hirten der ganzen Kirche, verloren ha-
ben. Sie kennen auch meist nicht das
tiefgreifende und umfassende Wirken
Papst Johannes Paul II. Wer es verfolgt,
ist immer wieder überrascht, beglückt
und überzeugt. Dazu leistet der Osser-
vatore Romano einen unersetzlichen
Dienst. Einer, der für die Kirche Verant-
wortung trägt und der Einheit der Kirche
dienen will, kommt ohne ihn nicht aus.

Auch ein neues Papstbuch, ein höchst
aktuelles, einmaliges Standardwerk über
das Wirken der Kirche im ausgehenden
2. Jahrtausend unter dem Pontifikat Jo-
hannes Paul II,. hilft in hervorragender
Weise, das Wirken des Papstes richtig
einzuschätzen. Das Buch „Johannes
Paul II. - Zeuge des Evangeliums, Per-
spektiven des Papstes an der Schwelle
des 3. Jahrhunderts“ (Würzburg 1999)
kann, wie kein anderes, die Liebe zur
Kirche und zum Petrusamt wecken. Die-
se und die Treue zu Rom werden für die
einen oder für die anderen auf den Prüf-
stand kommen, wenn die Frage der
Schwangerenberatung geklärt ist.
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Neue Initiativkreise:

In Bamberg und Dresden-Meissen for-
mieren sich neue Initiativkreise katholi-
scher Laien und Priester. Ansprechpart-
ner sind: Gerda-Maria Stockhaus,
Hirtenstr. 23, 96050 Bamberg, bzw: An-
dreas Strunze, Mühlenstr. 17, 09577
Niederwiesa (Dresden-Meissen).

Berlin:

Helfer zur Freude an der Frohbotschaft
„Alfred-Kardinal-Bengsch-Kreis im Erz-
bistum Berlin“ gegründet

In Gedenken an Alfred Kardinal
Bengsch und zur Unterstützung des Berli-
ner Kardinals Georg Sterzinsky, bei der
vom Heiligen Vater gewünschten
Neuevangelisierung, fand sich eine Grup-

Freiburg:

Nachdem der Initiativkreis Freiburg
Ende letzten Jahres zum ersten Mal an
die Öffentlichkeit getreten war, veran-
staltete er seit Februar monatlich eine
Tagung mit Vorträgen.

Am 12. Und 13. Februar fand eine
Hochschultagung in der Gustav-
Siewerth-Akademie über Luther statt.
Ausgangspunkt war die Neuedition von
Luthers Galaterkommentar durch das der
Universität angeschlossenen Luther-
institut. Die authentische Rezeption
Martin Luthers ist erst in diesen Tagen
möglich, da in jüngerer Zeit einige Texte
des Reformators gefunden und Mit-
schriften seiner Studenten ausgewertet
wurden. Bislang waren die Widersprüche
in Luthers Lehre als verschiedene Pha-
sen seines Schaffens oder Inkonsequen-
zen interpretiert worden - nicht aber als
ein in sich geschlossenes dialektisches
System, wie es nun die Arbeit des Präla-
ten Dr. Theobald Beer beweist, der die
Neuedition von Luthers Galater-
kommentar besorgte. Ergebnisse dieser
Forschung wurden dem Initiativkreis in
eindrucksvoller Weise von der Barones-
se Prof. Alma von Stockhausen und ih-
rem Assistenten Dr. Guz dargestellt.

Am 27. März kamen ca. 240 Personen
zu einer Veranstaltung in das Kolping-
hotel nach Freiburg, wo Pater Bernward
Deneke und Christa Meves über Schuld

Roman Landolt: „Das Spiel mit dem Feu-
er einer Neuen Weltordnung“, Verax-Ver-
lag, 1999, ISBN 3-909065-07-4, S. 115,
DM 17,-; Fr. 14,-; ATS 120,-

Der Verfasser
warnt vor dem
Versuch am
Ende dieses
Jahrhunderts,
das einige sol-
cher Anläufe
hinter sich ge-
bracht hat
(Kommun is -
mus, National-
sozialismus),
mit Gewalt eine
Neue Weltord-
nung zu errichten, mag sie auch durch eine
Weltwirtschaftsordnung, eine weltum-
fassende UNO und die einzige Weltmacht
der USA als Exekutive abgesichert sein.
Der Autor läßt ausgehend vom Römischen
Weltreich über das Mittelalter bis hin zur
Neuzeit die historischen Anstrengungen
einer nationenübergreifenden Weltord-
nung Revue passieren: Das Imperium Kai-
ser Konstantins, die Zusammenarbeit und
das Ringen zwischen Papst und Kaiser im

pe katholischer Christen auf der Grundla-
ge des 2. Vatikanischen Konzils, der Län-
der Berlin und Brandenburg erstmalig im
Mai 1999 zusammen.

In der heutigen Zeit verwirrender Aus-
sagen aus unterschiedlichen Richtungen
ist es für die Laien des „Alfred-Kardinal-
Bengsch Kreis im Bistum Berlin“ von
großer Wichtigkeit, innerhalb der Kirche
einen Beitrag im Sinne des Konzils-
dokuments über das Apostulat der Laien
zu leisten und somit den katholischen
Glauben im Diasporabistum Berlin mis-
sionarisch zu stärken.

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden,
soll das Studium der Schriften von Kardi-
nal Bengsch in der befreienden Klarheit
seiner Gedanken eine Unterstützung sein.

Jeder ist eingeladen, sich mit den
Grundfragen des zutiefst freimachenden
Glaubens auseinanderzusetzen. Die Vor-
träge stehen auch kirchlich nicht gebun-
denen Menschen offen.

In besonderer Weise vertraut der AKBK
sein Tun und Wirken der Fürsprache der
Gottesmutter an. Er setzt sich dafür ein,
daß das Erzbistum Berlin unter den
Schutz Mariens gestellt wird. Eine gute
Gelegenheit ist hierbei die Hl. Messe mit
dem Kardinal und den ausländischen Ge-
meinden am 8. Dezember 1999.

Ferner möchte der AKBK Impulse zur
Neuevangelisierung geben, welche auch
in unseren Bistumsgemeinden berei-
chernd und fruchtbar wirken können.

Annette Kaczarepa

Heiligen Römischen Reich Deutscher Na-
tion, das durch Reformation und die Bil-
dung der Nationalstaaten die übernationa-
len Aufgaben nicht mehr wahrnehmen
konnte, die antikirchliche und freimaureri-
sche Aufklärung als Wegbereiterin der
französischen Revolution und der anti-
christlichen Versuche internationale Welt-
ordnungen (z.B. Kommunismus)mit Ge-
walt zu etablieren. Es gelingt dem Verfasser
bei der Darstellung dieser fehlgeschlage-
nen historischen Versuche immer wider,
frappierende Parallelen zu unserer Zeit auf-
zuzeigen, so daß der Satz der Teresa von
Avila „Schlaft nicht, schlaft nicht. Es gibt
keinen Frieden auf Erden!“ alle  Versuche
einer von Menschen gemachten Weltord-
nung als Illusion entlarvt. Lesenswert für
historisch interessierte Leser.  H.G.

Christa Meves: Auf dich kommt es an!
Antworten für Jugendliche; MM - Ver-
lag Aachen 1999, DM 28,00; ISBN 3-
928272-06-3

Die Autorin beantwortet in diesem
Buch fast zwei Dutzend Briefe von Ju-
gendlichen und versucht ihnen bei der Be-
wältigung ihrer Problemen zu helfen. Liest
man nur diese Briefe, so möchte man zwei-
feln, ob den oft erst 14 jährigen Schreibern
überhaupt noch zu helfen ist: „Immer Är-
ger wegen Feten und Discos!“ „Höflich

sein - wozu?“ „Jeden Sonntag Kirche - mir
stinkt das!“ „Kondome und Safer Sex“
„Aber Hardrock ist doch geil!“ sind nur ei-
nige Überschriften.

Christa Meves nimmt die Fragen sehr
ernst und bemüht sich um eingehende Be-
antwortung; gleichzeitig aber vermeidet
sie es, den Jugendlichen nach dem Mund
zu reden. Ihre im lockeren Stil geschriebe-
nen, unkonventionellen und mutigen Ant-
worten bilden einen Sprengsatz, der den
„Zeitgeist – Kids“ gefährlich werden
könnte.

Auch Eltern wird dieses Buches interes-
sieren, da die alltäglichen Probleme in der
Familie einmal aus der Sicht des Kindes
beleuchtet werden. Ob jung oder alt, wer
wird nicht hellhörig, wenn die erfahrene
Psychotherapeutin Christa Meves zum
Thema Liebe und Sexualität den jungen
Männern „Geheimrezepte“ verrät?

Daniel Graf

Hinweis für Verlage und Autoren:
Bei vielen Büchern, die uns zur Buch-
besprechung geschickt werden, feh-
len die Preisangaben. sie würden un-
sere Arbeit sehr erleichtern, wenn Sie
künftig darauf achtenwürden, dass die
Preisangae mitgeliefert wird. Herzli-
chen Dank!

Berichte aus
den

Initiativkreisen:

BÜCHER
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und Umkehr sprachen. Der Subregens
der Priesterbruderschaft St. Petrus stellte
sein Referat unter den Titel: „Die Beich-
te - eine Liebeserklärung an Gott“, wäh-
rend die Psychotherapeutin aus der tägli-
chen Erfahrung in ihrer Praxis erzählte,
warum „Wahrheit befreit“.

Am 17. April fanden knapp 70 Men-
schen in das bei Baden-Baden gelegene
Forbach. Nach dem konziliaren Bilder-
sturm, der die Pfarrkirche optisch in eine
Leichenhalle verwandelt hatte, restau-
rierte die Gemeinde vor zehn Jahren das
Gotteshaus und machten es wieder zu ei-
ner sakralen Stätte. Der Vorsitzende des
IK-Freiburg Michael Hageböck erklärte
den theologischen Sinngehalt einiger
Wandbilder, Prof. Schumacher referierte
über die hierarchische Verfaßtheit der
Kirche durch Christus. In einem zweiten
Teil seines Vortrages begründete der
Fundamentaltheologe „Warum Kirche
nicht demokratisch sein kann“ und wie-
so es kein Recht auf kirchliche Ämter
gibt. Die Spannung zwischen weltli-
chem und christlichem Denken machte
die Schauspielerin Inge Hugenschmidt-
Thürkauf in ihrem „Ein Feuer, das
brennt“ anschaulich.

Am 29. Mai wurde eine Tagung zum
Thema „Durch Maria zu Christus“ veran-
staltet. Nach einer Meßfeier in der Basilika
Birnau konnte der Tag im Landhotel
Schellenberg fortgesetzt werden. Zunächst
referierte Prior Michael Schauler über die
Gottesmutter und das innere Leben, wobei
er kurz aber prägnant auf die Marienfeste,
das Leben der Gottesmutter, die entspre-
chenden Dogmen und Formen der Volks-
frömmigkeit einging. Am Nachmittag lie-
ferte Ernst Auer (Buchhandlung St. Jodok)
einen fundierten Abriß der Geschichte des
Rosenkranzes, die er mit zahlreichen Dias
anschaulich machte. Prof. Gindert skizzier-
te in kompakter Form die heutige Lage der
Kirche in Deutschland und zeigte Wege
aus der Krise auf.

Alle vier Veranstaltungen wurden vom
Gebet getragen: mit der Feier des heiligen
Meßopfers, mit Beichte und Anbetung
oder dem Rosenkranz. Auch für die kom-
mende Monate sind Veranstaltungen des
Initiativkreis in der Erzdiözese Freiburg
geplant; sie werden im Fels bekannt gege-
ben. Ein Jahresprogramm ist kostenlos zu
beziehen bei: Michael Hageböck, Landstr.
42, 79809 Bannholz, Tel.: 07755-80177;
hier können auch die Vorträge von Christa
Meves, Pater Deneke und Prof. Gindert auf
Kassette bestellt werden.

Spenden Deutsche Bank AG- Bad Säk-
kingen, Kto.: 0420 505, BLZ: 683 700 34)

Förderkreis „Jugend im Haus Assen“

Am 1. Juli 1997 hat Graf Galen das im
Münsterland gelegene „Haus Assen“ -
von der Familie Kettler erbaut, seit 354

VERANSTALTUNGEN

Meßfeiern im alten Ritus
gemäß Altritus-Indult und Motuproprio
„Ecclesia Dei“  siehe Heft 7/1999, S. 235

Sühnenacht/Sühneanbetung
Alle regelmäßigen stattfindenden Veran-
staltungen siehe Heft 12/1998 S. 381.
Berlin:  3.9.99, 17.20 Uhr Kreuzweg, St.
Ansgar, 4.9.99, 9.30 Uhr Sühnesa.,
17.9.99, 22.00 Uhr, Sühnenacht, 23.9.99,
18.00 Uhr MPB Zönakel Helferkreis,
26.9.99, 15.00 Uhr Kinder MPB,   St. Nor-
bert, Hinweise: 030/4964230
Hannover: 4.9.1999,  St. Franziskus,  Be-
ginn 8.00 Uhr, Rosenkr., 9.30 Uhr Hl. Mes-
se, anschl. Auss. u. Beichtgel. Ende ca.
16.00 Uhr Rückfragen 0511/494605
Hannover/Letter:  4.9.1999, St. Maria Ro-
senkranz, 18.00 Uhr hl. Messe,  Anbet. m.
Beichtgel., Hinweise: 05131/6885
Krefeld:  6.9.1999, St. Anna Kirche, 18.00
Uhr Anbet.andacht m. sakr. Segen, 19.00
Uhr hl. Messe m. Predigt, 20.00 Uhr Rosen-
kranz m. sakr. Segen, Beichtgel.; Hinweise:
02151/734991
Königstein: 3.9.1999, Klosterkirche d.
Ursulinen, 17.00 Uhr Beichtgel., 17.30 Ro-
senkranz, 18.00 Uhr Eucharistiefeier,
20.00 Uhr Gebet. 19.9.99, Frankfurt
Bockenheim, 14.00 Uhr Ro.kr., 15.30 Uhr,
Lobpreis- und Heilungsgottesdienst Hin-
weise: T/F: 06174/4419
Leuterod/Ötzingen: 28.9.1999, mtl. Tref-
fen der Mitgl. d. Marian. Segenskreises, Ma-
ria-Hilf-Kirche; Sühnegebetstd., Eucha-
ristiefeier, Predigt, Beichte, euch. Anbet. v.
18.00 - 20.00 Uhr, m. Pfr. R. Lambert.
Marienfried b. Ulm:  4.9.1999, jd Herz-
Mariä-Sa. 14.00 Uhr u. 18.00 Uhr Anbet. d.
Allerh. und Bgel., 15.00 Uhr Hl. Messe m.
Pred.; 20.00 Uhr u. 5.30 Uhr Sühnemessen.
Osnabrück: 4.9.1999, St. Vinzenshaus
Neuenhaus - Hl. Messe, Vesper u. Komplet.
Würzburg:  25./26.9.1999, Anbet.- u.
Sühnenacht, Heilig-Geist-Kriche, von Sa.
18.00 Uhr bis So. 01.00 Uhr; 4.9.1999,
Zönakel der Marian. Priesterbew., Schw.
des Erlösers, Erbachergasse 4-6; Beginn
14.00 Uhr-16.30 Uhr.
Nächtliche Anbetung in Oberhaid
11./12.9.1999 nächtl. Anbetung in der
Pfarr- und Wallfahrtskirche Oberhaid bei
Bamberg. 20.30 Uhr Beg. d. Anbet.std.,
Beichtgel., 21.30 Uhr hl. Amt zu Ehren der
Mutter Gottes, 24.00 Uhr lat. Choralamt,
4.30 Uhr hl. Messe, Ende 5.30 Uhr;
Exerzitien: 23.9. - 27.9.1999, Kloster
Schloß Brandenburg, 98165 Dietenheim-
Reggisweiler, Tel.: 07347/9550
Einkehrtage: 19.9.1999 Marienfried,
Msgr. J. Wittmann, Gepriesen sei der Gott
und Vater Jesu Christi, unseres Herrn, der
Vater des Erbarmens und der Gott allen
Trostes (2 Kor 1,3). Hinweise: 07302/6433
Herbstferienfreizeit für Jungen: 3.10. -
9.10.99, „Mühle“ Wilden Renchatal/

In Memoriam
Nachruf auf die Präsidentin der Maria-
nischen Frauen- und Mütter-
gemeinschaft MFM, Frau Nelly
Camenisch-Vetter, Rhäzüns, gestor-
ben am 20. Mai 1999

Ganz unerwartet und deshalb umso
bestürzender war die Nachricht vom
Tode von Frau Nelly Camenisch-Vet-
ter, der Präsidentin der Marianischen
Frauen- und Müttergemeinschaft
MFM: Ihre segensreiche Tätigkeit für
die Marianische Frauen- und Mütter-
gemeinschaft begann Nelly
Camenisch als Regionalleiterin der
Gruppe Chur. Am 16. Oktober 1993
wurde sie an der Generalversammung
der MFM in Baar zur Präsidentin ge-
wählt.

Nelly Camenisch pflegte in ihrem
eigenen Leben den Glauben. Die
Kraft für ihren großen Einsatz, den sie
unermüdlich für die Marianische
Frauen- und Müttergemeinschaft lei-
stete, erhielt sie aus dem Gebet und
dem Sakramentenempfang. Ihre
Hauptanliegen waren die Treue zur
katholischen Kirche, Ehrlichkeit im
Umgang mit anderen und Frieden un-
tereinander - und all dies zur Verherrli-
chung Gottes und zur Ehre der „Mut-
ter von der Immerwährenden Hilfe“.

Der Heimgang von Nelly
Camenisch bedeutet für die Mariani-
sche Frauen- und Müttergemeinschaft
MFM einen großen Verlust.

SKS 22/1999

Jahren im Besitz der Famile Galen - der
Ordensgemeinschaft der Diener Jesu und
Mariens für ihre Jugendarbeit übertragen.

Die Diener Jesu und Mariens, mit dem
lateinischen Namen Servi Jesu et Mariae
(SJM), sind eine Ordensgemeinschaft der
kath. Kirche, die vom Hl. Vater als Kon-
gregation päpstlichen Rechtes aner-
kannt wurde. Entsprechend ihrer Sat-
zung widmet sich die Gemeinschaft vor
allem der Jugend, dabei insbesondere
den Pfadfindern der Katholischen
Pfadfinderschaft Europas (KPE).

Haus Assen soll ihr als Zentrum dieser
Jugendarbeit dienen. Ein Förderkreis
„Jugend im Haus Assen“ hat sich zur Auf-
gabe gemacht, dieses Anliegen als Kreis
von Freunden mitzutragen und durch fi-
nanzielle Unterstützung zu fördern. Er
soll dazu beitragen, daß jungen Men-
schen ermöglicht wird, in historischer
Umgebung Mut und Vertrauen in ihre
Zukunft in Kirche und Welt zu entwik-
keln.

Förderer dieses großen Vorhabens
wenden sich an „Jugend im Haus Assen“,
z. Hd.: Monica Gräfin Schacsberg, Land-
str. 21, D-79809 Bannholz, Tel.: 07755/
1072 - Fax: 80153
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Forum
der

Leser

1. daß die in den Massenmedien Tä-
tigen ihre Verantwortung sehen und
sich aktiv um die Achtung der Wür-
de des Menschen mühen, der Abbild
Gottes, des Vaters, ist.
2. daß den Millionen von Flüchti-
gen, besonders in Afrika, das Brot
des Wortes Gottes gebrochen und
ein wirksames Projekt der Hilfe und
der menschlichen Förderung garan-
tiert wird.

Gebetsmeinung des Hl. Vater
September 1999

Beratung zum „Schein“
Ein salomonisches Urteil ist immer unbe-
fangen zur Wahrheitsergründung. Der Ur-
teilende ist selber nicht betroffen vom
Rechts- oder Unrechtsgehalt der zu beur-
teilenden Handlung.

Durch die Einbindung der Bischofs-
konferenz in das staatliche Tötungssystem
ist die erforderliche Unbefangenheit je-
doch nicht gegeben. Wer am Unrecht be-
teiligt ist, macht sich erpreßbar.

Die Erpreßbarkeit der deutschen Bi-
schofskonferenz hört erst dann auf zu exi-
stieren, wenn die giftige Wurzel der
Königssteiner Erklärung erkannt und her-
ausgerissen wird.

Diese Erklärung der deutschen Bi-
schofskonferenz herausgegeben 1968
sollte die zuvor von Papst Paul VI heraus-
gegebene Enzyklika „Humanae Vitae“ in
wichtigen Passagen entkräften.

Die Früchte dieser giftigen Pflanze ist
die Einbindung der katholischen Kirche
Deutschlands in das staatliche Tötungs-
system. Die Absicht, den Beratungsschein
nach § 218 Abs. 2 mit dem Passus zu verse-
hen: „Diese Bescheinigung kann nicht zur
Durchführung straffreier Abtreibungen
verwendet werden“ kann ja nur eine Alibi-
funktion haben.

Haben wir vergessen für unsere Hirten
zu beten?        Bernd Lambertz

 52372 Kreuzau

Etikettenschwindel:
Daß der Diözesanverband des BDKJ im
Bistum Würzburg unter Führung von
Ralph Neuberth, der im Herbst als Landes-
seelsorger der Katholischen Landjugend-
bewegung (KLJB) nach München wech-
selt, eine umstrittene und anstößige Rolle
spielt, ist bekannt. Nun hat er sich auch in
seiner Haltung bezüglich der Schwan-
gerschaftskonfliktberatung zu Wort ge-
meldet.

Besorgte Katholiken fragen sich, für
wie maßgebend sich der Vorstand hält, um
Einfluß oder Verwirrung auszuüben und
Spaltungstendenzen weiterzutreiben,
nachdem die Projekte „Sexsplitter“,
„Reißverschluß“ und „Wir sind Kirche -
Wege suchen im Gespräch“ nicht so recht
vorankamen und Anklang fanden?

Hat nicht doch Pater Otto Maier in sei-
ner Dokumentation über den BKJ mit sei-

Nordschwarzwald, Information: Pfr. H.
Leon, Tel.: 07906-14854.
VII. Kongress „Mut zur Ethik“:  Das Sa-
menkorn der Menschlichkeit legen, 10. -
12.9.1999 in Feldkirch/Voralberg. Hinwei-
se: 041-1-2610021

7. Theologische Sommerakademie

ab 8.9 - 11.9.1999, Traidkasten, Dießen
a. Ammersee, Thema: Ich glaube an Gott,
den Vater, ...: „Mein Vater und euer Vater“
(Jo 20,17). Hinweise: F: 08191/22680

Initiativkreise

Aachen: 24.9.1999, Altes Rathaus an St.
Hubertus, 17.30 Uhr, Prof. Dr. H. Gindert:
Wege aus der Kirchenkrise, zuvor Andacht
17.00 Uhr; Hinweise: 02441/1021.
Augsburg: 26.9.1999, Hotel Riegele, Pfr.
Dr. Lochner: Religionsunterricht Fehlan-
zeige, Notwendigkeit - Methoden - Erfah-
rungen eines außerschulischen Religions-
unterrichtes; Hinweise: Tel.: 08249/
90104.
Freiburg:  18.9.1999, Lippertsreute, Ka-
tholische Reform im 16. Jhd. und heute;
10.30 Uhr, Dr. Troll: Kirchenkrise und
kath. Reform; 14.30 Uhr, Dr. T. Guz: Taugt
Luther als Kirchenlehrer? 16.30 Uhr, P. M.
Ramm FSSP: Die Exerzitien des hl.
Ignatius; 18.00 Uhr Schlußandacht; Hin-
weise: T/F:07755/80177.
Köln:  26.9.1999, Johanneshaus, 15.00
Uhr Pfr. H. Mittenentzwei: Der Priester zwi-
schen Tradition und „Konzilsgeist“ in Li-
turgie und Verkündung, Hinweise: Tel.:
02236/330958
Münster:  24.9.1999, Haltern, 16.30 Uhr,
Dr. Chr. P. Düren: Familie - Gemeinschaft
der Wahrheit und Liebe, zuvor Andacht
16.00 Uhr; Hinweise: Tel.: 02542/
98434.Trier: 26.9.1999, 14.45 Uhr, Prof.
Dr. Hermann-Josef Vogt: Die Entfaltung der
Lehre vom Hl. Geist in der Geschichte.
Hinweise: T/F 06501/3897
Würzburg:  19.9.1999, 16.00 Uhr, St.
Burkardus-Haus, Dr. A. Püttmann: Kirche
im Zerrspiegel der Medien. Hinweise:
06022/20726.

nen Buchtitel: „Auf keinen Fall katholisch“
recht, wenn er bedauernd feststellt, daß die-
se katholische Jugendorganisation mehr
Ärger und Verunsicherung verursacht und
bewirkt, statt der Jugend echte und wirksa-
me Hilfen in ihrer Reifezeit zu bieten?

Nach Zeitungsberichten begründet der
BDKJ seine Forderung für den Verbleib der
Kirche in der Schwangerschafts-Konflikt-
beratung mit dem Auftrag Jesu, den Schwa-
chen und Bedrückten beizustehen. „Dies
sei eine größere Verpflichtung als der hier-
archische Druck zum Ausstieg aus der
Konfliktberatung. Bei allem Für und Wi-
der sei hier das persönliche Gewissen ge-
fordert, das im Zweifelsfall höheren Stel-
lenwert genieße als der Gehorsam inner-
halb kirchlicher Strukturen“, womit um-
schrieben der Papst gemeint ist.

Laurenz Jäckl
63825 Blankenbach

Beim Hochgebet stehen?
Der moderate Ton, den Herr Kramer in sei-
nem Kommentar dazu wählt, daß offen-
sichtlich in der Erzdiözese München sogar
von höchster Ebene, durch S.E. Kardinal
Wetter, die Gläubigen zum Stehen während
des Hochgebetes aufgefordert werden,
wundert mich sehr.

Paradoxerweise zeigen gerade die Mo-
dernisten eine ungesund liturgische Altertü-
melei. Pius XII. verurteilte  in seiner großen
Enzyklika Mediator Dei (61) zum Beispiel
denjenigen, der „dem Altar die alte Form der
Mensa, des Tisches, wiedergeben wollte“,
da das Werden der Liturgie unter dem Wal-
ten des Heiligen Geistes geschah (62).

Der Gedanke, den Herr Kramer im letz-
ten Satz in eine Frage kleidet, verdient,
ganz in den Vordergrund gestellt zu wer-
den: Wer die Lage der Kirche in Deutsch-
land kennt, weiß, daß der Glaube an die
Realpräsenz Christi in der Eucharistie
auch unter vielen Priestern erloschen ist.

Es ist völlig klar, daß der Versuch, das
Stehen im Hochgebet zu etablieren, im all-
gemeinen nicht durch vertiefte liturgische
Bildung, sondern durch Glaubensmangel
hervorgerufen ist. Traurig, daß der Erzbi-
schof von München dieses Treiben mit-
macht.

Hier ist zu empfehlen das schöne, nur
auf Französisch erschienene, Bändchen
von M. Sinoir „La Priere á genoux“ (zu
bestellen bei Pierre Téqui, editeur, 82 Rue
Bonaparte, 75006 Paris).

Martin Raffelt
51469 Berg. Gladbach

„Sonderrecht für Abtreibungen ist nicht
verantwortbar“

Das II. Vatikanische Konzil bezeichnet
die Abtreibung als verabscheuungs-
würdiges Verbrechen. Papst Johannes Paul
II. sagt in seiner Enzyklika „Evangelium
vitae (Nr. 58) „Die sittliche Schwere der
vorsätzlichen Abtreibung wird in ihrer
ganzen Wahrheit deutlich, wenn man er-

Wegen der Fülle der eingegangenen Zu-
schriften zur Scheinberatung konnte aus
Platzgründen nur ein Teil der Leserbriefe -
und auch die nur gekürzt - abgedruckt wer-
den. Wir bitten um ihr Verständnis
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kennt, daß es sich um einen Mord handelt,
und insbesondere, wenn man die spezifi-
schen Umstände bedenkt, die ihn kenn-
zeichnen.“

Abtreibungen sind auch nach Einfüh-
rung  des staatlichen Beratungskonzepts
am 18.5.1976, verbunden mit ihrer
Straflosstellung in den ersten drei Mona-
ten der Schwangerschaft, nicht zurückge-
gangen. (...) Es ist also widersinnig, den
staatlichen Schutz des ungeborenen Kin-
des allein nach einer Beratung zu privati-
sieren und einfach der Mutter zu übertra-
gen, ohne sich weiter darum zu kümmern.
Dieses rechtswidrige Sonderrecht für Ab-
treibungen kann so nicht fortdauern.

August Berr
81829 München

Mitschuld der Kirche
Es wird wohl noch Jahrhunderte lang dau-
ern, daß das deutsche Volk mit Auschwitz-
trauma und der damit verbundenenen
Schuld leben muß. So falsch es aber auch
ist, was Rolf Hochhut behauptet, daß Papst
Pius XII. die Schuld daran trifft, weil
Auschwitz nicht verhindert wurde, so muß
dennoch bedacht werden daß auch heute
wieder eine massenhafte, in die Million
gehende Tötung menschlichen Lebens vor
unser aller Augen stattfindet. Und dies
nicht wie in Auschwitz unter größtmögli-
cher Geheimhaltung, sondern - was das
Schlimme dabei ist - sogar unter Vorlage
eines Beratungsscheines, der möglicher-
weise sogar von einer kirchlichen Bera-
tungsstelle ausgestellt wurde, damit mit
seiner Hilfe ungeborene Kinder straffrei
getötet werden können.

Ist dies die Lehre, die aus dem
Auschwitzdrama gezogen wird? So fragt
man sich als einer der Zeitgenossen, der
selbst im Oktober 1942 mit einem
Truppentransport wegen eines Lok-
wechsels auf der Bahnhoframpe von
Auschwitz stand und mitansehen mußte,
wie Juden wie eine Viehherde ins nahe ge-
legene Vernichtungslager getrieben wur-
den. Mich läßt daher die Furcht nicht los,
daß in absehbarer Zeit sich wieder ein
„Hochhut“ finden könnte, welcher der Ka-
tholischen Kirche erneut vorwirft, sich
nicht energisch genug gegen die Tötung
ungeborener Kinder gewehrt zu haben,
sondern durch die Ausstellung und Abga-
be eines Beratungsscheines am Töten
selbst sogar mitgewirkt zu haben! Daher
meine Bitte aus eigenem Erleben: Bera-
tung in Konfliktsituationen, aber niemals
mit anschließender Scheinübergabe!

Dr. med. Alfred Häußler
74172 Neckarsulm

„Die Bischöfe haben ihre Autorität ver-
spielt“
Die Bischöfe haben ihre Autorität ver-
spielt. Ihre scheinheilige Doppelzüngig-
keit hat bewirkt, daß ihnen in Zukunft kein
Mensch mehr glauben wird. Schlimm ist,

daß sie die ihnen anvertraute Herde über
Jahrzehnte in Glaubens- und Sittenfragen
nicht mehr belehrt, sondern sie in finsterer
Unwissenheit gehalten haben, während sie
ihnen gleichzeitig einredeten, sie seien
jetzt mündig und könnten nach eigenem
„Gewissen“ entscheiden, auch ohne die
göttlichen Gebote zu kennen.

Katharina Börgers
47623 Kevelaer

Sprachverwirrung
Das Thema Schwangerenkonflikt-

beratung scheint die ganze Medienwelt zu
bewegen. Bereits ohne den exakten Inhalt
des aktuellen Papstbriefes zu kennen, wur-
de durch Medien, Politiker und einige
kirchliche Verbände erst einmal auf die
Entscheidung des Vatikan „verbal einge-
schlagen“. „Die katholische Kirche würde
die Frauen in Notlagen im Stich lassen“,
heißt es immer wieder. „Der Papst fordert
den Ausstieg aus der Beratung schwange-
rer Frauen in Konfliktsituationen“. Durch
Sprache wird manipuliert. Denn wenn sich
jemand die Mühe machen und die Doku-
mente des Papstes auch lesen würde, so
käme man schnell zu der Feststellung, daß
das Gegenteil der obigen Floskeln wahr
ist: Der Papst bittet sogar die Bischöfe dar-
um, die Hilfsmöglichkeiten der Kirche zu
verstärken und auszubauen. Ob das staatli-
chen System weiterhin möglich ist, wird
sich zeigen. Der Schein als Freibrief für
eine straffreie Kindstötung darf das Zeug-
nis der Kirche nicht länger verdunkeln. Die
Einbindung der Kirche in das staatliche
System vor Jahren war bereits ein verhäng-
nisvoller Fehler. Diesen will der Papst nun
nicht länger dulden. Auch wenn seine Geg-
ner nun versuchen, durch Statistiken nach-
zuweisen, daß im staatlichen Beratungssy-
stem „gerettet wird, was zu retten ist“, so
verbietet sich aus moralischer Sicht ein
Aufrechnen von Leben gegen Leben. Und
noch eines: alles spricht vom Letzt-
entscheidungsrecht der Frau. Kann dies
überhaupt gegeben sein, wenn es um Le-
ben und Tod eines Kindes geht? Welches
Recht hat eigentlich das Kind im Mutter-
leib? Holger Klatt

42651 Solingen

Verrat
Nach der Würzburger Entscheidung in

Sachen Abtreibungsscheine ist deutlich
geworden, daß die deutschen Bischöfe au-
ßer Dyba, weiterhin nicht allein Helfershel-
fer eines Herodes- und Pilatusstaates sein
wollen, sondern von sich aus die Protago-
nisten einer Scheinlösung sind. Würzburg
markiert dahingehend eine Wende, weil
man bisher davon ausgegangen ist, daß die
Volksvertreter Ausgangspunkt und damit
hauptverantwortlich für das Übel einer
straffrei gestellten Abtreibung seien. Diese
Einschätzung ist nun so nicht mehr haltbar.

Es bestand nie ein Zweifel, daß der Staat
bzw. seine Organe bezüglich des Kinder-

mords schweres Unrecht erlaubt und damit
gegen die beiden obersten Grundrechte
der Bundesrepublik Deutschland verstößt,
nämlich die Unantastbarkeit der Würde je-
des Menschen und das Recht auf Leben
und körperliche Unversehrtheit.

Mit ihrer neuesten Entscheidung haben
die Oberhirten der Kirche einen Bären-
dienst erwiesen und sind sogar nicht davor
zurückgeschreckt, den Stellvertreter Chri-
sti zu diskreditieren, der sowieso genug
weltliche Feinde hat. Dies ist Verrat, Treue-
bruch und Anmaßung. Aber die Heuchler
sonnen sich weiterhin in den Medien.

Albert Paliot
54295 Trier

Nicht gerechtfertigte Vorwürfe. Das
deutsche Fernsehen (ZDF) berichtete am
23. Juli in der Sendung Aspekte:

Das Zentrum „Simon Wiesenthal“ in
Wien hat in den amerikanischen Archiven
einen Brief des Apostolischen Delegaten
in Washington, Amleto Cicognani, vom
22. Juni 1943 an Myron Taylor, den per-
sönlichen Vertreter des Amerikanischen
Präsidenten, gefunden. In diesem Brief äu-
ßerte Cicognani Bedenken für den Fall,
daß man vorhabe, den größten Teil Palästi-
nas den Juden zu übergeben.

Auf diesem Dokument konstruiert man
die Anklage, die lautet: „Pius XII. wider-
setzte sich dem jüdischen Staat.“

Zu diesem Problem nahm Pius XII. am
29. November 1945 Stellung. An diesem
Tag empfing er eine Gruppe von circa 70
Juden, die aus den Konzentrationslagern (e
Captivitate) kamen, und sagte:

„In einer Welt, die nur langsam, gegen
unzählige Hindernisse kämpfend, die vie-
len Probleme zu bewältigen und zu lösen
hat, die das schmerzliche Erbe des Krieges
sind, kann die Kirche, ihres religiösen Auf-
trages bewußt, in einzelnen Fragen, die
ausschließlich politischen und territoria-
len Charakter haben, ohne Zweifel nichts
anders tun, als weise Zurückhaltung zu
üben. Dies hindert sie aber nicht, durch Ver-
kündung der hohen Prinzipien echter
Menschlichkeit und Brüderlichkeit die
Grundlage zu setzen und die sicheren Vor-
aussetzungen zu schaffen, damit solche
Probleme nach Recht und Gerechtigkeit
gelöst werden können“.

Francesco Merlino
48151 Münster

Anschriften der Autoren:
Martine und Jürgen Liminski,
Neckarstr. 13, 53575 St. Augustin
Dr. François Reckinger, Dr.-Wilhelm-
Külz-Str. 2a, 09405 Zschopau
Dr. Wolfgang B. Lindemann, 51 rue
de Mulhouse, F-67100 Strasbourg
Josef Maria de Wolf, Aktionsge-
meinschaft Kyrillos und Methodios,
Belfortstr. 4a, 50668 Köln
Robert Kramer, Stud. Dir. a. D.
Ostendstr. 18, 82390 Eberfing
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Zu den Schätzen der Katholi
schen Kirche gehören die Vor-

bilder. Das sind Menschen, die
durch ihre guten Werke, ihr Zeugnis
oder gar durch ihren Tod einen Zu-
stand erreicht haben, der sie den
Gläubigen stets als vorbildhaft und
verehrungswürdig erscheinen läßt.
Ein solches Vorbild ist zweifellos
auch der Münchner Priester Her-
mann Josef  Wehrle. Er wurde am
14. September vor  55 Jahren von
Hitlers blutrünstigem Richter Ro-
land  Freisler zum Tode verurteilt
und am gleichen Tag in Berlin-
Plötzensee hingerichtet. An der St.
Georgskirche in München -Bogen-
hausen steht auf einer Gedenktafel:
„Als Beichtvater zum Tode verur-
teilt, starb er in Treue zu seinem
priesterlichen Amt.“

Hermann Josef Wehrle wurde vor
100 Jahren in Nürnberg geboren. Er
ist ein Vetter des seligen Pater
Rupert Mayer. Zunächst wurde
Wehrle Journalist. Diesen Beruf
konnte er bald nach Hitlers Macht-
ergreifung nicht mehr ausüben,
weil er sich weigerte, in die neue
Reichsschrifttumskammer einzutre-
ten. 1942 wurde Wehrle von dem
Münchner Kardinal Faulhaber zum
Priester geweiht und in München
als Seelsorger eingesetzt. Am 13.
12. 1943 bekam Wehrle im Pfarr-
haus in München-Bogenhausen Be-

such. Der Offizier Ludwig von
Leonrod, ein Mitstreiter Graf Stauf-
fenbergs und der Männer um das At-
tentat am 20. Juli 1944, wollte in ei-
nem Gespräch mit seinem Beichtva-
ter sein Gewissen erleichtern. Über
das Gespräch wurde zwar Still-
schweigen vereinbart. Aber nach dem
mißlungenen Attentat auf Hitler wur-
de Ludwig von Leonrod verhaftet
und der Name „Kaplan Wehrle“ aus
ihm herausgepreßt. Daraufhin folgte
die Verhaftung und Verurteilung
Wehrles zum Tode, obwohl dieser

Kaplan  Wehrle
-  das Opfer eines Beichtgesprächs

dem Offizier Leonrod eher von ei-
ner Beteiligung am Attentat abgera-
ten haben soll.

Wehrle hatte auch den Zorn
Freislers erregt, weil er in der Ver-
nehmung Hitler freimütig als Ty-
rann bezeichnete. Wehrles Schwe-
ster fand später in den zurückge-
schickten Kleidern Wehrles zwei
Notizzettel. Auf einem Zettel stand:
„Der Weg zu Gott heißt in seiner
steilsten Strecke: Einsamkeit.“ Auf
dem anderen Zettel stand: „Ich bin
eben zum Tode verurteilt. Welch
schöner Tag - heute Kreuzer-
höhung.“  (Bekanntlich feiert die
Kirche am 14. September das Fest
Kreuzerhöhung)

Die Frage drängt sich auf: „Warum
hatte die Kirche während der NS-Dik-
tatur so viele hervorragende Märtyrer,
während  sie heute eher von Men-
schenfurcht beherrscht wird?

Vielleicht liegt es daran, dass die
Kirchenleute und auch die Laien
damals mehr beteten und auch an
die Auferstehung glaubten. Die Kir-
che sollte stolz sein auf ihre Märty-
rer. Die Kritik des Zentralkomitees
und des Mainzer Bischofs am an-
geblich zu geringen  Widerstand der
Kirche oder gar an angeblicher Mit-
wirkung im Dritten Reich ist jeden-
falls  fehl am Platz. Das haben Tau-
sende von Priestern in den KZs
nicht verdient.        Eduard  Werner


